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Halle Dieustag
ger neue Geuvſſenſchafts Geſetzentwurf

er dem B undesrathe zugegangene Geſetzentwurf be
ie Erwerbs und Wirthſchaftsgenoſſentreffend niß aufgrund langjähriger und eingehender Vor

ſchaft tiggeſtellt worden Das Bedürfniß nach einer
e e Grſehes vom 4 Juli 1868 in welchem die

liche Stellung der Erwerbs und Wirthſchaftsde haſten geregelt wird hat ſich ſchon ſeit längerer Ja

e gemacht und Verſuche zur Abhilfe haben auch die
gktoren der Reichsgefetzgebung wiederholt beſchäftigt Jn den

Reichstagsfeſſionen von 1876 und 1877 ſtellte der Abgeordnete
r Schulze elitzſch Anträge auf Reviſion des Geſetzes ſie
zamen aber über die erſte Plenar und die Kommiſſions
erathung nicht hinaus In der Seſſion von 1878 wurden
dieſe Anträge wenn auch in anderer Geſtalt wiederholt Da
mals beſchloß der Reichstag den Reichskanzler aufzufordern

Novelle zum Genoſſenſchaftsgefetz ausarbeiten zu laſſen
und der Bundesrath ſchloß ſich dieſem Erſuchen an Jn der
Reichstagsſeſſion von 1881 kam die Angelegenheit abermals
zur Sprache und zwar wurden damals außer vom Abg
Hr Schulze auch von den Abgg v Mirbach und Genoſſen und
Ackermann und Genoſſen Abänderungsanträge eingebracht ſie
ämmtlich wurden dem Reichskanzler als Material für die in
Angriff genommene Reviſion des Geuoſſenſchaftsgeſetzes über
wieſen Daß eine Reviſionsbedürftigkeit des letzteren Geſetzes
voriag konnte danach wohl als allgemein anerkannt bezeichnet
werden Es handelte ſich nunmehr nur um die Frage ob eine

Novelle oder ein ganz neues Genoſſenſchaftsgeſetz ausgearbeitet
werden ſollte Mit Rückſicht auf die große Anzahl der Ziele

welche die Reform zu erſtreben hatte und in der Erwägung
ſich nicht nur auf die ſämmtlichen Haupt

beſtimmungen des Geſetzes erſtreckten ſondern die letzteren auch
im weſentlichen umzugeſtalten hätten wurde die Form einer

Novelle für unzureichend erachtet und die eines neu aufgeſtellten
Geſetzes gewählt Bei der eingreifenden Bedentung der Reform
für die fernere Entwickelung des Genoſſenſchaftsweſens und
mit Rückſicht auf die Schwierigkeit vieler dabei in Betracht
kommenden techniſchen Fragen erſchien es angezeigt den Geſetz
entwurf vor ſeiner abſchließenden Feſtſtellung der Begutachtung

einer Sachverſtändigenkonferenz zu unterziehen An derſelben
haben theilgenommen der Direktor des Kreditvereins zu

Hannover Dr Glackemeher Profeſſor Dr Goldſchmidt
Herlin der Vorſitzende der Vereinigung deutſcher landwirth
ſchaftlicher Genoſſenſchaften Ha as der Direktor des Verbandes
der Erwerbs und Wirthſchaftsgenoſſenſchaften in Oſt und
Weſtpreußen Hopf der Vorſitzende des Anwaltſchaftsraths
ländlicher Raiffeiſenſcher Genoſſenſchaften Dr Kirchartz der
Vorſteher des Verbandes landwirthſchaftlicher Kreditgenoſſen
ſchaften in Württemberg Reichstagsabgeordneter LeemannReichstagsabgeordneter Fryr v Mirbach der Vorſitzende

des ſtädtiſchen ſtatiſtiſchen Bureaus in München Proebſt
der Anwalt des Allgemeinen deutſchen Genoſſenſchaftsverbandes
deichstagsabgeordneter Schenck Profeſſor Dr v Sicherer

München und der Direktor des Verbandes thüringiſcher Ge
noſſenſchaften Sch wanitz Die von den Sachverſtändigen
gegebenen Anregungen haben der großen Mehrzahl nach in dem
Entwurfe Berückſichtigung gefunden

Dem Geſetzentwurf iſt eine umfangreiche eingehende und
überſichtliche Begründung beigegeben Bei der großen
Wichtigkeit welche derſelbe für unſer Wirthſchaftsleben hat
r wir ihn im Nachſtehenden dem Wortlaute nach
wieder

Erſter Abſchnitt
Errichtung der Genoſſenſchaft

5 Geſellſchaften von nicht geſchloſſener Mitgliederzahl welche
die Förderung des Erwerbes oder der Wirthſchaft ihrer Mit
glieder mittelſt gemeinſchaftlichen Geſchäftsbetriebes bezwecken
Genoſſenſchaften namentlich I Vorſchuß und Kreditvereine

2 Rohſtoff und Magazinvereine 3 Vereine zur Herſtellung von
Gegenſtänden und zum Verkaufe derſelben auf gemeinſchaftliche
Rechnung Produktivgenoſſenſchaften 4 Vereine zum gemein
ſchaftlichen Einkaufe von Lebens oder Wirthſchaſtsbedürfniſſen im
Großen und Ablaß in kleineren Partien Konſumvereine
5 Vereine zur Beſchaffung von Gegenſtänden des landwirth
ſchaftlichen oder gewerblichen Betriebes und zur Benutzung der
ſelben auf gemeinſchaftliche Rechnung 6 Vereine zur Herſtellung
von Wohnungen erwerben die Rechte einer eingetragenen Ge
noſſenſchaft nach Maßgabe dieſes Geſetzes

8 2 Die Genoſſenſchaften können mit unbeſchränkter Haftpflicht
errichtet werden dergeſtalt daß die einzelnen Mitglieder Ge
noſſen für die Verbindlichkeiten der Genoſſenſchaft mit ihrem
ganzen Vermögen haften oder mit beſchränkter Haftpflicht der
dere dieſe Haftung im voraus auf eine beſtimmte Summe

iſt
u 8 3 Die Firma der Genoſſenſchaft muß vom Gegenſtande des
ernehmens entlehnt ſein und im erſten Falle des 8 2 die zu
ar he Bezeichnung eingetragene Genoſſenſchaft mit be
Aränkter Haftpflicht, enthalten Der Name von Genoſſen
werden deren Perſonen darf in die Firma nicht aufgenommen

8 4regen Die Zahl der Genoſſen muß mindeſtens ſieben be
an Das Statut der Genoſſenſchaft bedarf der ſchriftlichen

de J Das Statut muß enthalten 1 die Firma und den Sitz
t Senoſſenſchaft 2 den Gegenſtand des Unternehmens 3 Be

ingen über die Form für die Berufung der General
d ammlung der Genoſſen ſowie für die Beurkundung ihrer Be

e und über den Vorſitz in der Verſammlung 4 Be
hege nnaen über die Form in welcher die von der Genoſſenbe ausgehenden Bekanntinachungen erfolgen ſowie über die
Entlichen Blätter in welche dieſelben aufzunehmen ſind

der Das Statut muß ferner beſtimmen 1 ob die Haftpflicht
bis Senoſſen unbeſchränkt oder beſchränkt ſein ſoll 2 den Betrag
thenen welchem ſich die einzelnen Genoſſen mit Einlagen be
e G können Geſchäftsantheil ſowie nach Betrag und Zeit
oſſe inzahlungen welche auf den Geſchäftsantheil von jedem Ge

za Seleiſtet werden müſſen der Geſammtbetrag dieſer Ein
anthegen muß mindeſtens den zehnten Theil des Geſchäfts

r s erreichen 3 die Grundſätze für die Aufſtellung und die
zu Du der Bilanz 4 die Bildung eines Reſerveſonds welcher
ding ung eines aus der Bilanz ſich ergebenden Verluſtes zu
wele hat ſowie die Art dieſer Bildung insbeſondere den Theil
zuſtell von dem jährlichen Reingewinn in den Reſervefonds ein
reich en iſt und den Mindeſtbetrag deſſelben bis zu deſſen Er

na die Einſtellung zu erfolgen hat
nach wen Aufnahme in das Statnt bedürfen Beſtimmüngen

welchen 1 die Genöſſenſchaſt auf eine beſtimmte Zeit be
rn 2 das Geſchäftejahr insbefondere das erſte auf

gewiſſe r Dauer als auf ein Jahr bemeſſen wird 3 über
einfa Gegenſtände die Generalverſammlung nicht ſchon durch
Sind Slimmemmnehrheit ſondern nur durch eine größere
ſäſſen z ehrheit oder nach anderen Erforderniſſen Beſchluß

ann 4 die Ausdehnung des Geſchäftsbetriebes auf Per
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ſonen welche nicht

betrieb in einer den Zweck des Unternehniens bildenden
währung von Darlehen beſteht Als Ausdehnung des Geſchäfts
betriebes gilt nicht der Abſchluß von Geſchäften mit Perſonen
welche bereits die Erklärung des Beitriits zur Genovſſenſchaft
unterzeichnet haben und von derfelben zugelaſſen wird

9 Die Genoſſenſchaft muß einen Vorſtand und einen Auf
ſichtsrath haben Die Mitglieder des Vorſtandes und des Auf

e müſſen Genoſſen ſein Beſteht die Genoſſenſchaft aus
chließlich ans eingetragenen Genoſſenſchaften ſo können der Vor
ſtand und der Aufſichtsrath aus Vorſtandsmitgliedern dieſer
Genoſſenſchaften gebildet werden s
8 40 Das Statut ſowie die Mitglieder des Vorſtandes ſind

in das Genoſſenſchaftsregiſter bei dem Gericht einzutragen in
deſſen Bezirk die Genoſſenſchaft ihren Sitz hat Das Genoſſen
ſchaftsregiſter wird bei dem zur Führung des Handelsregiſters
zuſtändigen Gerichte geführt

8 11 Die Anmeldung behufs der Eintragung liegt dem Vor
ſtand ob Der Anmeldung ſind beizufügen 1 das Statut
welches von den Genoſſen unterzeichnet ſein muß und eine Ab
ſchrift deſſelben 2 eine Liſte der Genoſſen 3 eine Abſchrift der
Urkunden über die Beſtellung des Vorſtandes und des Aufſichts
raths Die Mitglieder des Vorſtandes haben zugleich ihre Unter
ſchrift vor dem Gericht zu zeichnen oder die Zeichnung in be
glaubigter Form einzureichen Die Abſchrift des Statuts wird
von dem Gericht beglaubigt und mit der Veſcheinigung der er
folgten Eintragung verſehen zurückgegeben Die übrigen Schrift
ſtücke werden bei dem Gericht aufbewahrt

s 12 Das eingetragene Statut iſt von dem Gericht im Aus
zuge zu veröffentlichen Die Veröffentlichung muß enthalten
1 das Datum des Skatuts 2 die Firma und den Sitz der
Genoſſenſchaft 3 den Gegenſtand des Unternehmens 4 die
Form in welcher die von der Genofſſenſchaft ausgehenden Be

dieſelben aufzunehmen ſind 5 die Zeitdauer der Genoſſenſchaft
falls dieſelbe auf eine beſtimmte Zeit beſchränkt iſt 6 die Namen
und den Wohnort der zeitigen Mitglieder des Vorſtandes Zu
gleich iſt bekannt zu machen daß die Einſicht der Liſte der
Genoffen während der Dienſtſtunden des Gerichts jedem geſtattet
iſt Jſt in dem Statute beſtimmt in welcher Form der Vor
ſtand ſeine Willenserklärungen kundgiebt und für die Genoſſen
ſchaft zeichnet ſo iſt auch dieſe Beſtimmung zu veröffentlichen

8 43 Vor erfolgter Eintragung in das Genoſſenſchafts
regiſter hat die Genoſſenſchaft die Rechte einer eingetragenen

Genoſſenſchaft nicht S8 14 Jede Zweigniederlaſſung muß bei dem Gericht in deſſen
Bezirke ſie ſich beſindet behufs Eintragung in das Genoſſen
ſchaftsregiſter angemeldet werden Die Anmeldung hat die im
8 12 vorgeſchriebenen Angaben zu enthalten Derſelben ſind
zwei beglaubigte Abſchriften des Statuts und eine durch das
Gericht der Hauptniederlaſſung beglaubigte Abſchrift der Liſte
der Genoſſen beizufügen Die Beſtimmung im S 11 Abſatz 3
findet Anwendung Das Gericht hat die eine Abſchrift des
Statuts mit der Beſcheinigung der erfolgten Eintragung ver
ſehen zurückzugeben und von der Eintragung zu dem Genoſſen
h bei dem Gericht der Hauptniederlaſſung Mittheilung
zu machen

8 15 Nach der Anmeldung des Statuts zum Genoſſenſchafts
regiſter bedarf es zum Erwerbe der Mitgliedſchaft einer von dem
Beitretenden zu unterzeichnenden unbedingten Erklärung des
Beitritts Der Vorſtand hat die Erklärung im Falle der Zu
laſſung des Beitretenden behufs Eintragung deſſelben in die Liſte
der Genoſſen dem Gericht 10 einzureichen Durch die Ein
tragung welche aufgrund der Erklärung und deren Einreichung
ſtattfindet entſteht die Mitgliedſchaft des Beitretenden Von der
Eintragung hat das Gericht den Genoſſen und den Vorſtand zu
benachrichtigen Die Beitrittserklärung wird in Urſchrift bei dem
Gericht aufbewahrt

s 16 Eine Abänderung des Statuts oder Fortſetzung der
Genofſfenſchaft kann nur durch die Generalverſammlung beſchloſſen
werden Sofern für die Abänderung einer Beſtimmung des
Statuts dieſes nicht andere Erforderniſſe aufſtellt erfolgt der
Beſchluß durch eine Mehrheit von drei Viertheilen der erſchienenen
Genoſſen Für eine Abänderung des Gegenſtandes des Unter
nehmens ſowie eine Erhöhung des Geſchäftsantheils muß dieſe
Mehrheit erreicht ſein das Statut kann außer derſelben noch
andere Erforderniſſe aufſtellen Auf die Anmeldung Eintragung
und Veröffentlichung des Beſchluſſes finden die Vorſchriften der
88 11 12 mit der Maßgabe entſprechende Anwendung daß der
Anmeldung zwei Abſchriften des Beſchluſſes beizuſfügen ſind
Der Beſchluß hat keine rechtliche Wirkung bevor er in das
Genoſſenſchaftsregiſter eingetragen worden iſt

Zweiter Abſchnitt
Rechts verhältniſſe der Genofſenſchaft und

der Genoſſen
8 17 Die eingetragene Genoſſenſchaft kann unker ihrer Firma

Recht erwerben und Verbindlichkeiten eingehen Eigenthum und
andere dingliche Rechte an Grundſtücken erwerben vor Gericht
klagen und verklagt werden Genoſſenſchaften gelten als Kauf
leute im Sinne des Handelsgeſetzbuchs ſoweit dieſes Geſetz keine
abweichenden Vorſchriften enthält

8 18 Das Rechtsverhältniß der Genoſſenſchaft und der Ge
noſſen richtet ſich zunächſt nach dem Statut Letzteres darf von
den Beſtimmungen dieſes Geſetzes nur infoweit abweichen als
dies ausdrücklich für zuläſſig erklärt iſt

8 19 Der bei Genehmigung der Bilanz für die Genoſſen ſich
ergebende Gewinn oder Verluſt des Geſchäftsjahres iſt auf dieſe
zu vertheilen Die Vertheilung geſchieht für das erſte Geſchäfts
jahr nach dem Verhältniß ihrer auf den Geſchäftsantheil geLiſteten Einzahlungen für jedes folgende nach dem Verhältniß

ihrer durch die Zuſchreibung von Gewinn und die Abſchreibung
von Verluſt zum Schluſſe des vorhergegangenen Geſchäftsjahres
ermittelten Geſchäftsguthaben Die Zuſchreibung des Gewinns
erfolgt ſo lange als nicht der Geſchäftsantheil erreicht iſt Das
Statut kann einen anderen Maßſtab für die Vertheilung von
Gewinn und Verluſt aufſtellen ſowie Beſtimmung darüber treffen
inwieweit der Gewinn vor Erreichung des Geſchäftsantheils an
die Genoſſen auszuzahlen iſt Bis zur Wiederergänzung eines
durch Verluſt verminderten Guthabens findet eine Auszahlung
des Gewinns nicht ſtatt
8 20 Für das Geſchäftsguthaben werden Zinſen von be

ſtimmter Höhe nicht vergütet auch wenn der e Ein
n en in höheren als den geſchuldeten Beträgen geleiſtet hat

Auch können Genoſſen welche mehr als
zahlungen geleiſtet haben im Falle eines Verluſtes andere Genoſſen
nicht aus dem Grunde in Anſpruch nehmen daß von letzteren
nur dieſe Einzahlungen geleiſtet ſind

21 Eine Herabſetzung des Geſchäftsantheils oder der auf
denſelben zu leiſtenden Einzahlungen kann nur unter Beobachtung
der Beſtimmungen erfolgen welche für die Vertheilung des Ge
noſſenſchaftsvermögens im der Auflöſung maßgebend ſind
Das Geſchäftsguthaben darf von der Genoſſenſchaft nicht aus
gezahlt oder zum Pfande genommen und eine Sarg Ein
zahlung nicht erlaſſen werden Gegen die letztere kann der Genoſſeeine Aufrechnung nicht geltend machen

22 Für die Verbindlichkeiten der Genoſſenſchaft haften die
Genoſſen nach Maßgabe dieſes Geſetzes Wer in die Genofſen
ſchaft eintritt haftet auch für die vor ſeinem Eintritt eingegangenen
Verbindlichkeiten Ein den vorſte ehenden Beſtimmungen zuwider
laufender Vertrag iſt ohne rechtliche Wirkung Frauensperſonenkönnen in betreff der durch ihre Mitgliedſchaft übernommenen

Verpflichtungen auf die nRechten r i Landesgeſetzen für ſie geltenden

Mit lieder der Genoſſen ft ſind zugelaſſen
wird Eine ſolche Ausdehnung iſt unzuläſſig e der dane

kanntmachungen erfolgen ſowie die öffentlichen Blätter in welche

der

zum Mitgliede des

verſammlung widerrufen werden

die geſchuldeten Ein Er

Dritter Abſchnitt
Vertretung und Geſchäftsführung

z 23 Die Genoſſenſchaft wird durch den Vorſtand
und außergerichtlich vertreten orſtand
Mitgliedern und wird von der Generalverſamm ge
Durch das Statut kann eine höhere Mitgliederzahl ſowie eine
andere Art der Beſtellung feſtgeſetzt werden Die Mitglieder des
Vorſtandes können beſoldet oder unbeſoldet ſein St Beſtellung
iſt zu jeder Zeit widerruflich unbeſchadet der Entſchädigungs
anſprüche aus beſtehenden Verträgen

s 24 Der Vorſtand hat in der durch das Statut beſtimmken
Form ſeine Willenserklärungen kundzugeben und für die Ge
noſſenſchaft zu zeichnen Jſt nichts darüber ſo die
Erklärung und Zeichnung durch ſämmtliche Mitglieder des Vor
ſtandes erfolgen Weniger als zwei Mitglieder dürfen hierfür
nicht beſtimmt werden Die Zeichnung geſchieht in der Weiſe
daß die Zeichnenden zu der Firma der Genoſſenſchaft oder zu
S Benennung des Vorſtandes ihre Namensunterſchrift bei
ügen
S 25 Die Genoſſenſchaft wird durch die von dem Vorſtande

für ſie geſchloſſenen Rechtsgeſchäfte berechtigt und verpflichtet
Es iſt gleichgiltig ob das Geſchäft ausdrücklich im Namen der
Genoſſenſchaft geſchloſſen worden iſt oder ob die Umſtände
ergeben daß es nach dem Willen der Kontrahenten für die Ge
noſſenſchaft geſchloſſen werden ſollte Zur Legitimation des Vor
ſtandes bei allen das Grund und Hypothekenbuch betreffenden
Geſchäften und Anträgen genügt eine Beſcheinigung des Gerichts

10 daß die darin zu bezeichnenden Perſonen als Mitglieder
des Vorſtandes in das Genoſſenſchaftsregiſter eingetragen ſind8 26 Der Vorſtand iſt der Genoſſen aft gegenüber ver
pflichtet die Beſchränkungen einzuhalten welche für den Umfang
ſeiner Befugniß die Genoſſenſchaft zu vertreten durch das
Statut oder durch Beſchlüſſe der Generalverſammlung feſtgeſetzt
ind Gegen dritte Perſonen hat eine ung der Befugn

des Vorſtandes die Genoſſenſchaft zu vertreten keine rechtliche
Wirkung Dies gilt insbeſondere für den Fall daß die Ver
tretung ſich nur auf gewiſſe Geſchäfte oder Arten von Geſchäften
erſtrecken oder nur unter gewiſſen Umſtänden oder für eine ge
wiſſe Zeit oder an einzelnen Orten ſtattfinden ſoll oder daß die
Zuſtimmung der Generalverſfammlung des Aufſichtsraths oder
eines anderen Organs der Genoſſenſchaft für einzelne Geſchäfte
erforderlich iſt

s 27 Jede Aenderung in der Zuſammenſetzung des Vorſtandes
ſowie eine Wiederwahl oder eine Veendigung der Vollmacht von
Mitgliedern deſſelben muß ohne Verzug zur Eintragung in das
Genoſſenſchaftsregiſter angemeldet werden Zugleich haben neue
Mitglieder ihre Unterſchrift vor dem Gericht zu zeichnen oder
die Zeichnung in beglaubigter Form einzureichen Eine Abſchrift

rkunden über ihre Beſtellung iſt der Aumeldung beizufügen
und bleibt in der Verwahrung des Gerichts

s 28 Die Aenderung in dem Vorſtand oder Beendigung der
Vollmacht eines Mitgliedes und eine Aenderung des Statuts
rückſichtlich der Form für Willenserklärungen des Vorſtandes
kann ſo lange ſie nicht in das Genoſſenſchaftsregiſter eingetragen
und öffentlich bekannt gemacht iſt einem Dritten von der Ge
noſſenſchaft nur entgegengeſetzt werden wenn letztere beweiſt daß
derſelbe beim Abſchluß des Geſchüfts von der Aenderung oder
Beendigung Kenntniß hatte Nach geſchehener Eintragung und
Bekanntmachung muß der Dritte ſofern nicht durch die Umſtände
die Annahme begründet wird daß er beim Abſchluß des Geſchäfts
die Aenderung oder Beendigung weder gekannt habe noch habe
kennen müſſen dieſelbe gegen ſich gelten laſſen

S 29 Der Vorſtand hat ein Verzeichniß der Genoſſen zu
führen und daſſelbe mit der Liſte in Uebereinſtimmung zu halten
Das Verzeichniß iſt im Geſchäftslokal der Genoſſenſchaft oder an
einer anderen durch den Vorſtand bekannt zu machenden ge
eigneten Stelle zur Einſicht für jeden auszulegen

S 30 Der Vorſtand iſt verpflichtet Sorge zu tragen daß die
erforderlichen Bücher der Genoſſenſchaft geführt werden Er muß
binnen ſechs Monaten nach Ablauf jedes Geſchäftsjahres die
Bilanz deſſekben die Zahl der im Laufe des Jahres eingetretenen
oder ausgeſchiedenen ſowie die Zahl der am Jahresſchluß der
Genoſſenſchaft angehörigen Genoſſen ver öffentlichen Die Be
kanntmachung iſt zu dem Genoſſenſchaftsregiſter einzureichen
8 31 Die Mitglieder des Vorſtandes haben die Sorgfalt

eines ordentlichen Geſchäftsmannes anzuwenden Mitglieder
welche ihre Obliegenheiten verletzen haften der Genoſſenſchaft
perſönlich und ſolidariſch für den dadurch entſtandenen Schaden
Insbeſondere ſind ſie zum Erſatz der Zahlung verpflichtet wenn
entgegen den Vorſchriften in 88 19 21 der Gewinn oder das
Geſchäftsguthaben ausgezahlt wird Die Anſprüche aufgrund der
vorſtehenden Beſtimmungen verjähren in fünf Jahren

8 32 Die für Mitglieder des Vorſtandes gegebenen Vor
ſchriften gelten auch für Stellvertreter von Mitgliedern

33 Der Aufſichtsrath beſteht ſofern nicht das Statut eine
höhere Zahl feſtſetzt aus drei von der e zuwählenden Mitgliedern Dieſelben dürfen nicht beſoldet ſein
Sie können nur die Erſtattung angemeſſener baarer Auslagen
beanſpruchen Auch kann ihnen durch das Statut für Zeit
verſäumniß eine a zugewiefen werden Die Beſtellung

ufſichtsraths kann auch vor Ablauf des
Zeitraums für welchen daſſelbe gewählt iſt durch die General

e Der Beſchluß bedarf einerMehrheit von drei Viertheilen der erſchienenen Genoſſen
s 34 Die Mitglieder des Aufſichtsraths dürfen nicht zugleich

Mitglieder des Vorſtandes oder dauernd Stellvertreter derſelben
ſein auch nicht als Beamte die Geſchäfte der Genvſſenſchaft
führen Nur für einen im voraus begrenzten Zeitraum kann der
Aufſichtsrath einzelne ſeiner Mitglieder zu Stellvertretern von
behinderten Mitgliedern des Vorſtandes beſtellen während dieſes
r und bis t ertheilten Entlaſtung des Vertreters
arf der letztere eine Thätigkeit als Mitglied des Aufſichtsrathes

nicht ausüben Scheiden aus dem Vorſtande Mitglieder aus ſo
dürfen dieſelben nicht vor ertheilter Entlaſtung in den Aufſichts
rath gewählt werden

35 Der Aufſichtsrath hat den Vorſtand bei ſeiner Geſchäfts
führung in allen Zweigen der Verwaltung zu überwachen und
zu dem Zweck ſich von dem Garge der Angelegenheiten der Ge
noſſenſchaft zu unterrichten kann jederzeit über die
ſelben Berichterſtattung von dem Vorſtande hen und
ſelbſt oder durch einzelne von ihm zu beſtimmende Mit
lieder die Bücher und Schriften der Genoſſenſchaft ein

ehen ſowie den Veſtand der Genoſſenſchaftskaſſe und die
Beſtände an Effekten Handelspapieren und Waaren unterſuchen

hat die Jahresrechnung die Bilanz und die Vorſchläge zur
e von Gewinn und Verluſt zu prüfen und darüber

Generalverſammlung vor Genehmigung der Bilanz Bericht zu er
ſtatten Er hat eine Generalverſammlung zu berufen wenn dies
im Intereſſe der Genoſſenſchaft erforderlich iſt Weitere Obliegen
heiten des Aufſichtsraths werden durch das Statut beſtimmt
Mitglieder des Aufſichtsraths können die Ausübung ihrer Ob
liegenheiten nicht anderen Perſonen übertragen

s 36 Der Aufſichtsrath iſt ermächtigt die Genoſſenſchaſt bei
Abſchließung von Verträgen mit dem Vorſtande zu vertreten und
gegen die Mitglieder deſſelben die Prozeſſe zu führen welche die

eng beſchließt Der einſtimmi Ides Aufſichtsraths bedarf foweit nicht das Statut ein ndereß

itglied des Vorbeſtimmt jede Gewährung von Kredit an ein
ſtandes Prozeſſen gegen die Mitglieder des Auſſichtsra
wird die Genoſſenſchaft durch Bevollmächtigte vertreten wel
in der Generalverſammlung gewählt werden

8 37 Der Aufſichtsrath iſt befugt nach feinem Ermeſſen Mit
lieder des Vorſtandes vorlänſig bis zur Entſcheidung der oerzug zu berufenden Generalberſamminng den ihren Geſcha a



enger ge un Aufſichtsraths haben die Sorgfalt

eines eſchäftsmannes anzuwenden Mitglieder welche
ihre Obliegenheiten verleben haften der Geuoſſenſchaft perſönlich
und ſolidariſch für den dadurch entſtandenen Schaden Jnsbeſon
dere ſind ſie in den Fällen des 8 81 n zum Erſatze der

ahlung verpflichtet wenn dieſe mit ihrem Wiſſen und ohne ihrachräiten erfolgt iſt Die Anſprüche aufgrund der vorſtehenden

Beſtimmungen verjähren in fünf Jahren Is 39 Der Betrieb von Geſchäften der Genoſſenſchaft fowie die
Vertretung der letzteren in Bezug auf dieſe Geſchäftsſührung kann
auch ſonſtigen Bevollmächtigten oder Beamten der Genoſſenſchaft
ugewieſen werden Jn dieſem Falle beſtimmt ſich die efugnißdetſelben nach der ihnen ertheilten Vollmacht ſie erſtreckt ſich im

Zweifel auf alle ne lungen welche die Ausführung der
artiger Geſchäfte gewöhnlich mit ſich bringt Die Beſtellung von
Proturiſten oder von Haudlungsbevollmächtigten zum geſammten
Geſchäftsbetxiebe findet nicht ſtatt

s 40 Die Rechte welche den Genoſſen in den Angelegenheiten
der Genoſſenſchaft insbeſondere in Bezug auf die Führung der
Geſchäfte die Prüfung der Bilanz und die Vertheilung von Gewinn und Verluſt zuſtehen werden in der Generalverſammlung
durch Beſchlußfaſſung der erſchienenen Genoſſen ansgeübt Jeder
Genoſſe hat Eine Stimme Ein Genoſſe welcher durch die Be
ſchlußfaſſung entlaſtet oder von einer Verpflichtung befreit werden
ſoll hat hierbei kein Stimmrecht Daſſelbe gilt von einer Beſchluß
faſſung welche den Abſchluß eines Rechtsgeſchäfts mit einem
Genoſſen betrifft Die Genoſſen können das Stimmrecht nicht
durch Bevollmächtigte ausüben Dieſe Beſtimmung findet auf
handlungsunfähige Perſonen Korporationen Handelsgeſellſchaften
Genoſſenſchaften oder andere Perſonenvereine keine Anwendnng

s 41 Die Generalverſammlung wird durch den Vorſtand berufen
ſoweit nicht nach dem Statut oder dieſem Geſetz auch andere Per
ſonen dazu befugt ſind Eine Generalverſammlung iſt außer den
im Statut oder in dieſem en ausdrücklich beſtimmten Fällen
zu berufen wenn dies im Intereſſe der Genoſſenſchaft erforderlich
erſcheint

s 42 Die Generalverſammlung muß ohne Verzug berufen
werden wenn der zehnte Theil oder der im Statut hierfür be
zeichnete geringere Theil der Genoſſen in einer von ihnen unter
ſchriebenen Eingabe unter Anführung des Zweckes und der Gründe
die Berufung verlangt Jn gleicher Weiſe ſind die Genoſſen be
rechtigt zu verlangen daß Gegenſtände zur Beſchlußfaſſung einer
Generalverſammiung angekündigt werden Wird dem Verlangen
nicht entſprochen ſo kann das Gericht 8 10 die Genoſſen welche
das Verlangen geſtellt haben zur Berufung der Generalverſamm
lung oder zur Ankündigung des Gegenſtandes ermächtigen Mit
der Berufung vder Anküundigung iſt die gerichtliche Ermächtigung
bekannt zu machen

s 43 Die Berufung der Generalverſammlung hat in der
durch das Statut beſtimmten Weiſe mit einer Friſt von mindeſtens
einer Woche zu erfolgen Der Zweck der Generalverſammlung ſoll
jederzeit bei der Berufung bekannt gemacht werden Ueber Gegen
ſtände deren Verhandlung nicht in der durch das Statut oder
durch 8 42 Abſatz 3 vorgeſehenen Weiſe mindeſtens drei Tage vor
der Generalverſammlung angekündigt iſt können Beſchlüſſe nicht
gefaßt werden hiervon ſind jedoch Beſchlüſſe über die Leitung
der Verſammlung ſowie über Anträge auf Berufung einer außer
ordentlichen Generalverſammlung ansgenommen Zur Stellung
von Anträgen und zu Verhandlungen ohne Beſchlußfaſſung bedarf
es der Ankündigung nicht

S 44 Die Beſchlüſſe der Generalverſammlung ſind in ein
Protokollbuch einzutragen deſſen Einſicht jedem Genoſſen und der
Stagatsbehörde geſtattet werden muß

8 45 Die Generalverſammlung hat über die Genehmigung der
Bilanz zu beſchließen und von dem Gewinn oder Verluſt den auf
die Genoſſen fallenden Betrag feſtzuſetzen Die Vorlagen hierzu
ſind mindeſtens eine Woche vor der Verſammlung in dem Ge
ſchäftslokale der Genoſſenſchaft zur Einſicht der Genoſſen auszu
legen oder an einer anderen durch den Vorſtand bekannt zu
machenden geeignete Stelle zur Einſicht der Genoſſen auszu
legen oder ſonſt denſelben zur Kenntniß zu bringen Jeder Ge
noſſe iſt berechtigt auf ſeine Koſten eine Abſchrift der Bilanz
ſowie der Gewinn und Verluſtrechnung zu verlangen

s 46 Die Generalverſammlung hat feſtzuſetzen 1 den Geſammt
betrag welchen Anleihen der Genoſſenſchaft ſowie Spareinlagen
bei derſelben nicht überſchreiten ſollen 2 die Grenzen welche bei
Kreditgewährungen an Genoſſen eingehalten werden ſollen

s 47 Ein Beſchluß der Generalverſammlung kann wegen Ver
letzung des Geſetzes oder des Statuts als ungültig im Wege der
Klage angefochten werden Dieſelbe findet nur binnen der Friſt
von einem Monat ſtatt Zur Anfechtung befugt iſt außer dem
Vorſtande jeder in der Generalverſammlung erſchienene Genoſſe
ſofern er gegen den Beſchluß Widerſpruch zu Protokoll erklärt hat
und jeder nicht erſchienene Genoſſe ſofern er die Anfechtung darauf
gründet daß die Berufung der Generalverſammlung oder die An
kündigung des Gegenſtandes der Beſchlußfaſſung nicht gehörig
erfolgt war Die Klage iſt gegen den Vorſtand ſofern dieſer nicht
ſelbſt klagt und gegen den Aufſichtsrath zu richten Zuſtändig für
die Klage iſt ausſchließlich das Landgericht in deſſen Bezirk die
Genoſſenſchaft ihren Sitz hat Die mündliche Verhandlung erfolgt
nicht vor Ablauf der im erſten Abſatz bezeichneten Friſt Mehrere
Anfechtungsprozeſſe ſind zur gleichzeitigen Verhandlung und Ent
ſcheidung zu verbinden Die Erhebung der Klage ſowie der Termin
zur mündlichen Verhandlung ſind ohne Verzug von dem Vorſtand
in den für die Bekanntmachungen der Genoſſenſchaft beſtimmten
Blättern zu veröffentlichen Soweit durch ein Urtheil rechts
kräftig der Beſchluß für ungültig erklärt iſt wirkt es auch gegen
über den Genoſſen welche nicht Partei ſind War der Beſchluß
in das Genofſenſchaftsregiſter eingetragen fo hat der Vorſtand
dem Gericht 10 das Urtheil behufs der Eintragung einzu
reichen Die öffentliche Bekanntmachung der letzteren erfolgt
ſoweit der eingetragene Beſchluß veröffentlicht war

s 48 Für einen durch unbegründete Anfechtung des Beſchluſſes
der Genoſſenſchaft entſtandenen Schaden haften ihr ſolidariſch die
Kläger welchen bei Erhebung der Klage eine bösliche Haudlungs
weiſe zur Laſt fällt

Vierter Abſchnitt
Reviſion

49 Die Einrichtungen der Genoſſenſchaft und die Geſchäfts
führung derſelben in allen Zweigen der Verwaltung ſind mindeſtensin jedem zweiten Jahre der Prüfung durch einen Reviſor zu

unterwerfen
8 50 Für Genoſſenſchaften welche einem den nachfolgenden

Anforderungen genügenden Reviſionsverband angehören kann
dieſem das Recht verliehen werden den Reviſor zu beſtellen

8 51 Der Verband muß die Reviſion der ihm angehörigen
Genoſſenſchaften und kann auch ſonſt die gemeinſame Wahrnehmung
ihrer im s 1 bezeichneten Jntereſſen insbeſondere die Unterhaltung

e Geſchäftsbeziehungen zum Zweck haben Andere

z entheben und einſtweiliger Fortführung derſelben das
rf
8

de darf er nicht verfolgen Derſelbe ſoll wenigſtens zehn und
weihundert Genoſſenſchaften umfaſſen

8 je Zwecke des Verbandes müſſen in dem Statut des
ſelben angegeben ſein Das Statut hat zugleich den Verbands
bezirk ſeſtzuſetzen und die Beſtimmungen über Auswahl und Be

e Reviſoren Art und Umfang der Reviſionen ſowie
ber Bildung Sitz und Befugniſſe des Vorſtandes und über die

ſonſtigen Organe des Verbandes zu enthalten
8 53 Die Verleihung des Rechts zur tn des Reviſors

erſolgt durch den Bundesrath Die Verleihung iſt zu verſagen

ſtens
52

wenn den Vorausſetzungen der 88 51 52 nicht entſprochen iſt ſie d
kann außerdem nur verſagt werden wenn die Annahme begründet
iſt daß der Verband die e der Reviſion nicht gern end erfüllen werde Aenderungen des Verbandsſtatuts ſind i Bundes
rath einzureichen

s 54 Der Verbandsvorſtand hat das Statut mit einer be

Monat Januar ein Verzeichniß d angevorGenoſſenſchaften et gten F 10 in deren Bezirke dieſe ihren
n einzureichene beh8 echt zur Beſtellung des Reviſors kann dem Ver

band entzogen werden 1 wenn er ſich geſetzwidriger Handlungen
ſchuldig macht durch welche das Gemeinwohl gefährdet wird oder
wenn er andere als die im S 51 bezeichneten Zwecke verfolgt
2 wenn er die geſetzlich ihm obliegende Pflicht der Reviſion nicht
erfüllt Die Entziehung wird nach Anhörung des Verbandsvor
ſtandes durch den Bundesrath ausgeſprochen Von der Entziehung
iſt den im S 54 bezeichneten Gerichten Mittheilung zu machen

s 56 Für Genoſſenſchaften welche einem Reviſionsverbande
5 51 bis 53 nicht angehören wird der Reviſor durch das Gericht

10 beſtellt Der Vorſtand der Genoſſenſchaft hat die Beſtellung
zu beantragen

s 57 Der Reviſor hat Anſpruch auf Erſtattung angemeſſener
baarer Auslagen und auf Vergütung für ſeine Leiſtung nach Maß
abe der erforderlichen Zeitverſäumniß Dem vom Gericht beſiellten Reviſor werden in Ermangelung einer Einigung die Aus

lagen und die Vergütung durch das Gericht feſtgeſetzt
s 58 Der Vorſtand der Genoſſenſchaft hat dem Reviſor die

Einſicht der Bücher und Schriften der Genoſſenſchaft und die
Unterſuchung des Beſtandes der Genoſſenſchaftskaſſe ſowie der
Beſtände an Effekten Handelsbapieren und Waaren zu geſtatten
Er hat eine Beſcheinigung des Reviſors daß die Reviſion ſtatt

efunden hat zum Genoſſenſchaftsregiſter einzureichen und denVericht über die Reviſion mit den vom Aufſichtsrath hierzu ab
zugebenden Erklärungen bei der Berufung der nächſten General
verſammlung als Gegenſtand der Beſchlußfaſſung anzukündigen
Außerdem hat der von einem Verbande beſtellte Reviſor den
Reviſionsbericht dem Verbandsvorſtand einzureichen

s 59 Der Reichskanzler iſt ermächtigt allgemeine Anweiſungen
zu erlaſſen nach welchen die Reviſionsberichte anzufertigen ſind

Fünfter Abſchnitt
Ausſcheiden einzelner Genoſſen

s 60 Jeder Genoſſe hat das Recht mittelſt Aufkündigung
ſeinen Austritt aus der Genoſſenſchaft zu erklären Die Auf
kündigung findet nur zum Schluß eines Geſchäftsjahres ſtatt
Sie muß mindeſtens drei Monate vorher ſchriftlich erfolgen
Durch das Statut kann eine längere jedoch höchſtens zweijährige
Kündigungsfriſt feſtgeſetzt werden Ein den vorſtehenden Be

t ungen zuwiderlaufendes Abkommen iſt ohne rechlliche
Wirkung

s 61 Der Gläubiger eines Genoſſen welcher nach einer
fruchtloſen Zwangsvollſtreckung in das Vermögen des letzteren
die Pfändung und Ueberweiſung des demſelben bei der Aus
einanderſetzung mit der Genoſſenſchaft zukommenden Guthabens
erwirkt hat kann behufs ſeiner Befriedigung das Kündigungsrecht des Genoſſen an deſſen Stelle ausüben ſofern der Schils

titel nicht blos vorläufig vollſtreckbar iſt Der Aufkündigung
muß eine beglaubigte Abſchrift des Schuldtitels und des über
die fruchtloſe Zwangsvollſtreckung aufgenommenen Protokolls
beigefügt ſein

8 62 Jſt durch das Statut die Mitgliedſchaft an den Wohn
ſitz innerhalb eines beſtimmten Bezirks geknüpft ſo kann ein
Genoſſe welcher den Wohnſitz in dem Bezirke aufgiebt zum
Schluſſe des Geſchäftsjahres ſeinen Austritt ſchriftlich erklären
Jmgleichen kann die Genoſſenſchaft dem Genoſſen ſchriftlich er
klären daß er zum Schluſſe des Geſchäftsjahres auszuſcheiden
habe Ueber die Aufgabe des Wohnſitzes iſt die Beſcheinigung
einer öffentlichen Behörde beizubringen

8 63 Ein Genoſſe kann wegen des Verluſtes der bürgerlichen
Ehrenrechte ſowie wegen der Mitgliedſchaft in einer anderen
Genoſſenſchaft welche an demſelben Ort ein gleichartiges Geſchäft
betreibt aus der Genoſſenſchaft ausgeſchloſſen werden Bei Vor
ſchüß und Kreditvereinen begründet die Mitgliedſchaft in einer
anderen ſolchen Genoſſenſchaft die Ausſchließung auch wenn die
letztere ihr Geſchäft nicht an demſelben Ort betreibt Durch das
Statut können ſonſtige Gründe des Ausſcheidens feſtgeſetzt werden
Der Beſchluß durch welchen der Genoſſe ausgeſchloſſen wird iſt
dieſem von dem Vorſtande ohne Verzug mittels eingeſchriebenen
Briefes mitzutheilen Von dem Zeitpunkte der Abſendung des
ſelben kann der r nicht mehr an der Generalverſammlung
theilnehmen auch nicht Mitglied des Vorſtandes oder des Auf
ſichtsraths ſein

8 64 Der Vorſtand iſt verpflichtet die Aufkündigung des Ge
noſſen oder des Gläubigers mindeſtens ſechs Wochen vor dem
Ende des Geſchäftsjahres zu deſſen Schluſſe ſie ſtattgefunden
hat dem Gericht 10 zur Liſte der Genoſſen einzureichen Er
hat zugleich die ſchriftliche Verſicherung abzugeben daß die Auf
kündigung rechtzeitig erfolgt iſt Der Aufkündigung des Gläu
bigers ſind die im 8 61 Abſatz 2 bezeichneten Urkunden ſowie
eine beglaubigte Abſchrift des Pfändungs und Ueberweiſungs
beſchluſſes beizufügen Jmgleichen hat der Vorſtand im Falle
des 8 62 mit der Beſcheinigung die Erklärung des Genoſſen oder
Abſchrift der Erklärung der Genoſſenſchaft ſowie im Falle der
Ausſchließung Abſchrift des Beſchluſſes dem Gericht einzureichen
Die Einreichung iſt ſpäteſtens bis zu dem im erſten Abſatze be
zeichneten Zeitpunkt und wenn die Erklärung oder der Beſchluß
ſpäter erfolgt ohne Verzug zu bewirken

8 65 Jn die Liſte iſt die das Ausſcheiden des Genoſſen be
gründende Thatſache und der aus den Urkunden hervorgehende
Jahresſchluß unverzüglich einzutragen Jnfolge der Eintragung
ſcheidet der Genoſſe mit dem in der Liſte vermerkten Jahres
ſchlufſe wenn jedoch die Eintragung erſt im Laufe eines ſpäteren
Geſchäftsjahres bewirkt wird mit dem Schluſſe des letzteren aus
der Genoſſenſchaft aus

8 66 Auf Antrag des Genoſſen im Falle des S 61 auf An
trag des Gläubigers hat das Gericht die Thatſache aufgrund
deren das Ausſcheiden und den Jahresſchluß zu welchem das
ſelbe beanſprucht wird ohne Verzug in der Liſte vorzumerken
Erkennt der Vorſtand den Anſprüuch in beglanbigter Form an
oder wird er zur Anerkennung rechtskräftig verurtheilt ſo iſt
dies bei Einreichung des Anerkenntniſſes oder Urtheils der Vor
merkung hinzuzufügen Jnfolgedeſſen gilt der Austritt oder die
Ausſchließung als am Tage der Vormerkung eingetragen

8 67 Von der Eintragung ſowie von der Vormerkung hat
das Gericht den Vorſtand und den Genoſſen im Falle des 8 61
auch die Gläubiger zu benachrichtigen Die behufs der Eintragung oder der Vormerkung eingereichten Urkunden bleiben in
der Verwahrung des Gerichts

8 68 Die Auseinanderſetzung des Ausgeſchiedenen mit der
Genoſſenſchaft beſtimmt ſich nach der Vermögenslage derſelben
und dem Beſtande der Mitglieder zur Zeit ſeines Ausſcheidens

Die Auseinanderſetzung erfolgt aufgrund der Bilanz Das Ge
ſchäftsguthaben des Genoſſen iſt ihm binnen ſechs Monaten nach
dem Ausſcheiden n an den Reſervefonds und das ſonſtige
Vermögen der Genoſſenſchaft hat er keinen Anſpruch Reicht das
Vermögen einſchließlich des Reſervefonds und aller Geſchäfts
guthaben zur Deckung der Schulden nicht aus ſo hat der Aus
geſchiedene von dem Fehlbetrage den ihn treffenden Antheil an
die Genoſſenſchaft zu zahlen der Autheil wird in Ermangelung
einer anderen Beſtimmung des Statuts nach der Kopfzahl der
Mitglieder berechnet

8 69 Wird die r binnen ſechs Monaten nachdem Ausſcheiden des Genoſſen aufgelöſt ſo gilt daſſelbe als nicht
erfolgt8 56 Ein Genoſſe kann zu jeder Zeit auch im Laufe des Ge

ſchäftsjahres ſein Geſchäftsguthaben mittels ſchriftlicher Ueber
einkunft einem anderen übertragen und hierdurch aus der Ge
noſſeuſchaft ohne Ausetnanderſetzung mit ihr austreten ſofern
er Erwerber an ſeiner Stelle Genoſſe wird oder ſofern derſelbe

ſchon Genoſſe iſt und deſſen bisheriges Guthaben mit dem ihm
uzuſchreibenden Betrage den Geſchäftsantheil nicht überſteigt
as Statut kann eine ſolche Uebertragung ausſchließen oder an

weitere Vorausſetzungen knüpfen Der Vorſtand hat die Uebers St einkunft dem Gericht 10glanbigten Abſchrift der Veltehteinee ſele alljährlich im der Erwerber ha 8 ne e a
enoſſe iſt zugleich die ſchriftliche Ver

der dem Verband angehörigen n abzugeben daß deſſen bisheriges Guthaben mit dem
uſchrei eben Betrage den Geſchäftsantheil nicht überſteigt S

Keberica ung iſt in die Liſte bei den veräußernden Genoſſen un
verzüglich einzutragen Als Zeitpunkt des Ausſcheidens gilt der
Tag der Eintragung Dieſelbe darf falls der Erwerber noch
micht Genoſſe iſt nur zugleich mit der Eintragung des letzteren
erfolgen ie Vorſchriften der S 15 66 und 67 finden die en
ſprechende Anwendung Wird die Genoſſenſchaft binnen ſeche
Monaten nach dem Ausſcheiden des c ſo hat
dieſer die Nachſchüſſe zu deren Zahlung er im Falle der Er
öffnung des Konkursverfahrens verpflichtet geweſen ſein würde

gen z leiſten als dieſelben von dein Erwerber nicht zu er
angen ſind

s 71 Der ausgeſchiedene Genoſſe 58 665 70 bleibt den Gläu
bigern der Genoſſenſchaft für die von ihr bis zu dem Zeitpünkte
ſeines Ausſcheidens eingegangenen Verbiundlichkeiten gleich den in
derſelben verbliebenen Genoſſen verhaftet Die Haftpflicht erliſcht
nach Ablauf von drei Jahren ſeit dem Zeitpunkte des Ausſcheidens
ſofern nicht innerhalb dieſes Zeitraumes das Konkursverſfahren
über das Vermögen der Genoſſenſchaft eröffnet wird

s 72 Jm Falle des Todes eines Genoſſen S dieſer mit demSchluſſe des Geſchäſtsjahres in welchem der Tod erfolgt iſt als
ausgeſchieden Bis zu dieſem z pnlie wird die Mitgliedſchaft
des Verſtorbenen durch den Erben deſſelben fortgeſetzt Für
mehrere Erben kann das Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten
ausgeübt werden Der Vorſtand hat eine Anzeige von dem Tode
des Genoſſen ohne Verzug dem Gerichte 10 zur Liſte der Ge
noſſen einzureichen Die Vorſchriften im s 65 Abſatz 1
bis 69 71 finden entſprechende Anwendung Wird das Ausſcheiden
nach dem im erſten Abſatze bezeichneten Zeitpunkte eingetragen
ſo erſtreckt ſich die Haftung des Erben auf die bis zum Tage der
Eintragung von der Genoſſenſchaft eingegangenen Verbindlichkeiten
ſofern nicht der Erbe beweiſt daß bei ihrer Eingehung dem Gläy
biger der Tod des Genoſſen bekannt war

Sechſter Abſchnitt
Auflöſung und Liquidation

s 73 Die Genoſſenſchaft kann durch Beſchluß der General
verſammlung jederzeit aufgelöſt werden der Beſchluß bedarf einer
Mehrheit von drei Viertheilen der erſchienenen Genoſſen Das
Statut kann außer dieſer Mehrheit noch anbere Erforderniſe
aufſtellen Die Auflöſung iſt durch den Vorſtand ohne Verzig
zur Eintragung in das Genoſſenſchaftsregiſter anzumelden

s 74 Jn dem Falle daß durch das Statut die Zeitdauer der
Genoſſenſchaft beſchränkt iſt tritt die Auflöſung durch Ablauf der
beſtimmten Zeit ein Die Vorſchrift im 8 73 Abſatz 2 findet An
wendung

s /5 Beträgt die Zahl der Genoſſen weniger als ſieben ſo
kann das Gericht 10 auf Antrag des Vorſtandes und wenn der
Antrag nicht binnen ſechs Monaten erfolgt von Amts wegen nach
Anhörung des Vorſtandes die Auflöſung der Genoſſenſchaft aus
zuſprechen Der Beſchluß iſt der Genoſſenſchaft zuzuſtellen Gegen
denſelben ſteht ihr die ſoſortige Beſchwerde nach Maßgabe der

Civilprozeßordnung zu J8 76 Wenn eine Genoſſenſchaft ſich geſetzwidriger Handlungen
oder Unterlaſſungen ſchuldig macht durch welche das Gemeinwohl
gefährdet wird oder wenn ſie andere als die in dieſem Geſetze

1 bezeichneten geſchäftlichen Zwecke verfolgt oder in ihrem Ge
ſchäftsbetriebe dem Verbote des S 8 Abſatz 2 fortgeſetzt zuwider
handelt ſo kann ſie aufgelöſt werden ohne daß deshalb ein An
ſpruch auf Entſchädigung ſtattfindet Das Verfahren und die Zu
ſtändigkeit der Behörden richtet ſich nach den für ſtreitige Ver
waltungsſachen landesgeſetzlich geltenden Vorſchriften Wo ein
Verwaltungsſtreitverfahren nicht beſteht finden die Vorſchriften
in 88 20 21 der Gewerbeordnung mit der Maßgabe Anweudun
daß die Entſcheidung in erſter Jnſtanz durch die höhere Ver
waltungsbehörde erfolgt in deren Bezirke die Genoſſenſchaft ihren
Sitz hat Von der Auflöſung hat die in erſter Jnſtanz entſcheidende
Behörde dem Gerichte 10 Mittheilung zu machen S

s 77 Die Auflöſung der Genoſſenſchaft iſt von dem Gericht
ohne Verzug in das Genoſſenſchaftsregiſter einzutragen Sie
muß vom Vorſtand zu drei verſchiedenen Malen durch die für
die Bekanntmachungen der Genoſſenſchaft beſtimmten Blätter
bekannt gemacht werden Durch die Bekanntmachung ſind zu
ein die Gläubiger aufzufordern ſich bei der Genoſſenſchaft zu

melden
s 78 Die Liquidation erfolgt durch den Vorſtand wenn nicht

dieſelbe durch das Statut oder durch Beſchluß der General
verſammlung anderen Perſonen übertragen wird Es ſind
wenigſtens zwei Liquidatoren zu beſtellen Auf Antrag des Auf
ſichtsraths oder mindeſtens des zehnten Theils der Genoſſen kann
die Ernennung von Liquidatoren durch das Gericht 8 10 er
folgen Die Abberufung der Liquidatoren kann durch das Gericht
unter denſelben Vorausſetzungen wie die Beſtellung erfolgen
Liquidatoren welche nicht vom Gericht ernannt ſind können auch
durch die Generalverſammlung vor Ablauf des Zeitraumes für
welchen ſie beſtellt ſind abberufen werden

8 79 Die Beſtellung der erſten Liquidatoren iſt durch den
Vorſtand und jede Aenderung der Liquidatoren oder Beendigung
ihrer Vollmacht durch dieſelben zur Eintragung in das Ge
Genoſſenſchaftsregiſter ohne Verzug anzumelden Zugleich haben
die Liquidatoren ihre Unterſchrift perſönlich vor dem Gericht zu
zeichnen oder die Zeichnung in beglaubigter Form einzureichen
Eine Abſchrift der Urkunden über ihre Beſtellung iſt der Au
meldung beizufügen und wird bei dem Gericht aufbewahrt

s 80 Die Liquidatoren haben in der bei ihrer Beſtellung be
ſtimmten Form ihre Willenserklärungen kundzugeben und für dieGenofſenſchaft zu zeichnen Jſt nichts darüber deſtimmt ſo muß

die Erklärung und Zeichnung durch ſämmtliche Liquidatoren er
folgen Weniger als zwei dürfen hierfür nicht beſtimmt werden
Die Beſtimmung iſt mit der Beſtellung der Liquidatoren zur Ein
tragung in das Genoſſenſchaftsregiſter anzumelden Die Zeich
nungen geſchehen derartig daß die Liquidatoren der bisherigen
nunmehr als Liquidationsfirma zu bezeichnenden Firma ihre
Namensunterſchrift beifügen

8 81 Die Vorſchriften im 8 28 über das Verhältniß zu
dritten Perſonen finden bezüglich der Liquidatoren Anwendung

8 82 Bis zur Beendigung der Liquidation kommen ungeachtel
der Auflöſung der Genoſſenſchaft in Bezug auf die Rechts
verhältniſſe derſelben und der Genoſſen die Vorſchriften de

er ünd dritten Abſchnitts dieſes Geſetzes zur Anwendung
oweit ſich aus den Beſtimmungen des gegenwärtigen Abſchnitt

und aus dem Weſen der Liquidation nicht ein anderes ergiebt
Der Gerichtsſtand welchen die Genöoſſenſchaft zur Zeit ihrer

hatte bleibt bis zur vollzogenen Vertheilung des Vel
mögens beſtehen v

8 83 Die Liquidatoren haben die laufenden Geſchäfte zu be
endigen die nen der aufgelöſten Genoſſenſchaft zu r
füllen die Forderungen derſelben einzuzichen und das Vermöge
der Genvſſenſchaft zu verſilbern ſie haben die Genoſſen

n und außergerichtlich zit verkreten Zur Beendigue
chwebender Geſchäfte können die Liquidatoren auch neue Geſchä

eingehen 308 84 Die Liquidatoren haben die aus den 88 25 26 de
Abſatz 1 8 31 88 41 bis 44 s 45 Abſatz 2 ſich er eben n
Rechte und Pflichten des Vorſtandes und unterliegen glei die
der Ueberwachung des Aufſichtsraths Sie haben ſofort
Beginn der Liquidation und demnächſt in jedem Jahre eine Bige
aufzuſtellen Die erſte Bilanz iſt zu veröffentlichen und die Diekanntmachung zu dem de ter einzureichen ren

ten unbeweglicher Sachen kann von den Liquidat ing
ſofern nicht das Statut oder ein Beſchluß der Generalverſannn
anders beſtimmt nur durch öffentliche Verſteigerung be

werden ſſen8 85 Eine Vertheilung des Vermögens unter die Gewer
darf nicht vor Tilgung oder Deckung der Schulden und nicht hen
Ablauf eines Jahres ſeit dem Tage vollzogen werden an
ie Aufforderung der in den e beſtimmten Blä77 Abſ 2 zum drittenmale erfolgt iſt Nicht erhobene Schuß
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et gilt von ſchwebenden Verbindlich
ſind zur idatoren welche dieſen Vorſchriften zuwiderhandeln
keiten Gläubigern zum Erſatze des ihnen daraus erwachſenen
ſind rens perſönlich und ſolidariſch verpflichtet Die gleiche Ver
So h trifft die Mitglieder des Aufſſichtsraths wenn die
gibt andlung mit ihrem Wiſſen und ohne ihr Einſchreiten
3uwht Die Verpflichtung wird dadurch nicht aufgehoben daß

Binwwerhandlung auf einem Beſchluſſe der Generalverſamm

ins er e Vertheilung unter die einzelnen Genoſſen erfolgt
zum Geſammtibetrag ihrer zu Beginn der Liquidation erbietelten Geſchäftsguthaben nach dem Verhältniß der letzteren

Bei Ermittelung derſelben bleiben für die Vertheilung des Ge
üms oder Ver uſtes ſeit der letzten Jahresbilanz die ſeitdem ge

leiſteten Einzahlungen außer Betracht dagegen iſt der Gewinnus dieſem ne Guthaben auch inſoweit zuzuſchreiben
ajs dadurch der Geſchäftsantheil überſchritten wird Ueberſchüſſe
welche ſich über den Geſammtbetrag dieſer Guthaben hinaus ereben ſ nach Köpfen zu vertheilen Durch das Siatut kann

anderes Verhältniß für die Vertheilung beſtimmt werden
87 Nach Beendigung der Liquidation ſind die Bücher der

aufgelöſten Genoſſenſchaft für die Dauer von zehn Jahren einem
der geweſenen Genoſſen oder einem Dritten in Verwahrung zu
eben Der Genoſſe oder der Dritte wird in Ermangelung einer

Beſtimmung des Statuts oder eines Beſchluſſes der General
verſammlung durch das Gericht 5 10 beſtimmt Von demſelben
können die enoſſen und deren Rechtsnachfolger ſowie die
Glänbiger der Genoſſenſchaft zur Einſicht der Bücher ermächtigt
werden

Siebenter Abſchnitt
Konkursverfahren und Haftpflicht der Genoſſen
s 88 Das Konkursverfahren findet im Falle der Zahlungs

unfähigkeit nach Auflöſung der Genoſſenſchaft auch im Falle der
Ueberſchuldung ſtatt Nach Auflöſung der Genoſſenſchaſt iſt die
Eröffnung des Verfahrens ſo lange zuläſſig als die Vertheilung
des Vermögens nicht vollzogen iſt St

s 89 Sobald die Zahlungsunfähigkeit der Genoſſenſchaft ein
tritt hat der Vorſtand die Eröffnung des Konkursverfahrens zu
beantragen daſſelbe gilt wenn nach Auflöſung der Genoſſeuſchaft
qus der Jahresbilanz oder aus einer im Laufe des Jahres auf
geſtellten Bilanz Ueberſchuldung ſich ergiebt Die Mitglieder des
Vorſtandes ſind der Genoſſenſchaft zum Erſatz einer nach dieſem
Zeitpunkte geleiſteten Zahlung perſönlich und ſolidariſch ver
pflichtet Die Anſprüche aufgrund der vorſtehenden Beſtimmungen
verjähren in fünf Jahren

s 90 Zu dem Antrag auf Eröffnung des Verfahrens iſt außer
den Konkursgläubigern jedes Mitglied des Vorſtandes berechtigt
Wird der Antrag nicht von allen Mitgliedern geſtellt ſo iſt der
ſelbe zuzulaſſen wenn die ihn begründenden Thatſachen 8 88
glaubhaft gemacht werden Das Gericht hat die übrigen Mit
glieder nach Maßgabe der Konkursordnung s 97 Abſ 2 3 zu
hören Der Eröffnungsantrag kann nicht aus dem Grunde ab
gewieſen werden daß eine den Koſten des Verfahrens entſprechende
Konkursmaſſe nicht vorhanden ſei

s 91 Durch die Eröffnung des Konkursverfahrens wird die
Genoſſenſchaft aufgelöſt

s 92 Die Eröffnung des Konknursverfahrens iſt unverzüglich
in das Genoſſenſchaftsregiſter einzutragen Die Eintragung wird
nicht bekannt gemacht

s 93 Nach der Eröffnung des Verfahrens iſt die General
verſammlung vhne Verzug zur Beſchlußfaſſung darüber zu be
rufen 58 41 bis 43 ob die bisherigen Mitglieder des Vorſtandes
L des Aufſichtsraths beizubehalten oder andere zu beſtellen
ſind

s 94 Soweit die Konkursgläubiger wegen ihrer bei der Schluß
vertheilung berückſichtigten Forderungen aus der vorhandenen
Konkursmaſſe nicht befriedigt werden ſind die Genoſſen verpflichtet
Nachſchüſſe zu derſelben zu leiſten Die Nachſchüſſe ſind von den
Genoſſen wenn nicht das Statut ein anderes Beitragsverhältniß
feſtſetzt nach Köpfen zu leiſten Beiträge welche von einzelnen
Genoſſen nicht zu erlangen ſind werden auf die übrigen vertheilt
Gegen die Nachſchüffe kann der Genoſſe eine Forderung an die
Genoſſenſchaft aufrechnen ſofern die Vorausſetzungen vorliegen
unter welchen er als Konkursgläubiger Befriedigung wegen der
Forderung aus den Nachſchüſſen zu beanſpruchen hat

8 95 Der Konkursverwalter hat ſofort nachdem die Bilanz
auf der Gerichtsſchreiberei niedergelegt iſt Konkursordnung 8 114
zu berechnen wieviel zur Deckung des in der Bilanz bezeichneten
Fehlbetrages jeder Genoſſe vorſchußweiſe beizutragen habe Die
Berechnung Vorſchußberechnung in welcher die Genoſſen nament
lich zu bezeichnen ſind iſt dem Konkursgericht mit dem Antrag
einzureichen dieſelbe für vollſtreckbar zu erklären Wird das
Genoſſenſchaftsregiſter nicht bei dem Konkursgericht geführt ſo iſt
dem Antrag eine beglaubigte Abſchrift des Statuts und der Liſte
der Genoſſen beizufügen

8 96 Zur Erklärung über die Berechnung beſtimmt das
Gericht einen Termin welcher nicht über zwei Wochen hinaus
anberaumt werden darf Derſelbe iſt öffentlich bekannt zu machen
die in der Berechnung anfgeführten Genoſſen ſind beſonders zu
laden Die Berechnuug iſt ſpäteſtens drei Tage vor dem Termin
auf der Gerichtsſchreiberei zur Einſicht der Betheiligten nieder
zulegen Hierauf iſt in der Bekanntmachung und den Ladungen
hinzuweiſen

8 97 Jn dem Termine ſind Vorſtand und Aufſichtsrath der
Genoſſenſchaft ſowie der Konkursverwalter und der Gläubiger
ausſchuß und ſoweit Einwendungen erhoben werden die ſonſt
Betheiligten zu hören Das Gericht entſcheidet über die erhobenen
kinwendungen berichtigt ſoweit erforderlich die Berechnung oder
ordnet die Berichtigung an und erklärt die Berechnung für voll
ſtreckbar Die Entſcheidung iſt in dem Termin oder in einem
ſofort anzuberaumenden Termin welcher nicht über eine Woche
hinaus angeſetzt werden ſoll zu verkünden Die Berechnung mit
der ſie für vollſtreckbar erklärenden Entſcheidung iſt zur Einſicht
der Betheiligten auf der Gerichtsſchreiberei niederzulegen Gegen
die Entſcheidung findet ein Rechtsmittel nicht ſtatt

8 98 Nachdem die Berechnung für vollſtreckbar erklärt iſt hat
der Konkursverwalter ohne Verzug die Beiträge von den Genoſſen
einzuziehen Die Zwangsvollſtreckung gegen einen Genoſſen findet
in Gemäßheit der Civilprozeßordnung aufgrund einer vollſtreck
baren Ausſertigung der Entſcheidung und eines Auszuges aus der

erechnung ſtatt
Die eingezogenen Beträge ſind bei der von der Gläubiger

verſammlung beſtimmten Stelle Konkursordnung 8 120 zu hinter
egen oder anzulegen
v Jeder Genoſſe iſt befugt die für vollſtreckbar erklärte

der nung im Wege der e anzufechten Die Klage iſt gegen
m Konkursverwalter zu richten Sie findet nur binnen derNothfriſt eines Monats ſeit Verkündigung der Entſcheidung und

Rur inſoweit ſtatt als der Kläger den Anfechtungsgrund in dem
ermine 96 geltend gemacht hat oder ohne ſein Verſchulden

geltend zu machen außer Stande war Das rechtskräftige Urtheil
wirkt für und gegen alle beitrags bigen Genoſſen

101 Die Klage iſt ausſchließlich beirdem Amtsgericht zu er
eben welches die Berechnung für vollſtreckbar erklärt hat Die

Relte Verhandlung erfolgt nicht vor Ablauf der bezeichneten
8 friſt Mehrere Anfechtungsprozeſſe ſind zur e atigen
St andlung und Entſcheidung zu verbinden heit er

d gegen tand eines Prozeſſes die ſonſt für die ſachliche Zuſende eit der Amtsgerichte d Summe ſo hat das Gericht
ern eine Partei in einem ſolchen Prozeſſe vor der Verhandlung

r aupnache darauf anträgt die ſämmtlichen Streitſachen an
andgericht in deſſen Bezirk es ſeinen Sitz hat zu verweiſen

Sie dieſe Entſcheidung findet die ſofortige Beſchwerde ſtatt
die othfriſt beginnt mit der Verkündung der Entſcheidung Iſt
dem L dine rechtskräftig ſo geiten

weit andgericht anhängig ger Anſehung der Koſten bildet das
ere Verfahren vor dem Amtsgericht eine Jnſtanz Die Vor

ie Streitſachen als bei

ſchriften der Civilprozeßordnung 88 688 689 über die Einſtellung
der Zwangsvollſtreckung und die Aufhebung der Vollſtreckungs
maßregeln finden entſprechende Anwendung

s 102 Soweit von einzelnen Genoſſen Beiträge nicht zu er
langen ſind oder in Gemäßheit des auf eine ne ex
gehenden Urtheils oder aus anderen Gründen die Berechnung ab
zuändern iſt hat der Konkursverwalter eine Zuſatzberechnung auf
zuſtellen Rückſichtlich derſelben kommen die Vorſchriften in 88 95

bis 101 zur Anwendung y8 103 Sobald mit dem Vollzuge der Schlußvertheilung be
gonnen wird hat der Konkursverwalter in Ergänzung oder Be
richtigung der Vorſchußberechnung und der zu derſelben etwa er
gangenen Zufätze zu berechnen wieviel die Genoſſen in Gemäßheit
des 8 94 an Nachſchüſſen zu leiſten haben Die Berechnung

n r unterliegt den Vorſchriften in 88 95 bis 98
i

8 104 Der Verwalter hat nachdem die Nachſchußberechnung
für vollſtreckbar erklärt iſt unverzüglich den gemäß S 99 vor
handenen Beſtand und ſo oft von den noch einzuziehenden Beiträgen hinreichender Beſtand eingegangen iſt dieſen im Wege der

Nachtragsvertheilung Konkursordnung 8 153 unter die Gläubiger
zu vertheilen Außer den im 8 155 der Konkursordnung be
zeichneten Forderungen ſind auf Forderungen welche im Prüfungs
termin von dem Vorſtand ausdrücklich beſtritten worden ſind die
Antheile zurückzubehalten Soweit in dem Prozeß gegen den
Vorſtand deſſen Widerſpruch rechtskräftig für begründet erklärt
wird werden die Antheile zur Vertheilung unter die übrigen
Gläubiger frei Die zur Befriedigung der Gläubiger nicht er
forderlichen Ueberſchüſſe hat der Konkursverwalter an die Genoſſen
zurückzuzahlen

s 105 Eine Aufhebung des Konkursverfahrens durch Zwangs
vergleich findet nicht ſtatt Eine Einſtellung des Verfahrens iſt
erſt zuläſſig nachdem mit dem Vollzug der Schlußvertheilung be

8 119 Mit der Bilanz eines jeden Geſchäftsjahres t außer
den im 8 90 vorgeſehenen Angaben über die Zahl der Genoſſender Seſommiherrag um welchen in dieſem Jahre die Geſchäfts
guthaben ſowie die Haftſummen der Genoſſen ſich vermehrt oder
vermindert haben und der n der Haftſummen zu veröffent

hen für r am Jahresſchluß alle Genoſſen zuſammen auf
zukommen haben

g 120 Das Konkursverfahren findet auch bei beſtehender Ge
noſſenſchaft im Falle der Ueberſchuldung ſtatt Die Vorſchriftenin 88 89 90 fiuven entſprechende Anwendung
s 121 Die einzelnen Genoſſen können über ihre Haftſummehinaus weder auf Leiſtung von Nachſchüſſen noch von den

Konkursgläubigern in Anſprüch genommen werden Jm übrigen
finden auf den Anſpruch der Gläubiger die Beſtimmungen in
88 110 111 112 Anwendung

s 122 Außer dem Falle des 8 85 kann in dem Falle daß
entgegen den Vorſchriften in 88 19 21 der Gewinn oder das
Geſchäftsguthaben ausgezahlt wird der Erſatzanſpruch gegen die
Mitglieder des Vorſtandes oder des Aufſichtsraths oder gegen die
Liquidatoren von den Gläubigern der Genoſſenſchaft ſoweit ſie
von dieſer ihre Befriedigung nicht erlangen können ſelbſtändig
geltend gemacht werden Daſſelbe findet gegen die Mitglieder
des Vorſtandes oder die Liquidatoren ſtatt wenn nach dem Zeit
punkte mit welchem die Verpflichtung qm Antrag auf Eröffnung
des Konkursverfahrens eingetreten iſt eine Zahlung geleiſtet
wird rückſichtlich des Erſatzes derſelben Die Erſatzpflicht wird
den Gläubigern gegenüber dadurch nicht aufgehoben daß die
Handlung auf einem Beſchluſſe der Generalverſammlung beruht

8 123 Eine Genoſſenſchaft mit unbeſchränkter Haftpflicht kann
ſich in eine Genoſſenſchaft mit beſchränkter Haftpflicht unter
Beobachtung der Beſtimmungen umwandeln welche für die Ver
theilung des Genoſſenſchaftsbermögens im Falle der Auflöſung
maßgebend ſind 77 Abſatz 2 8 85

gonnen iſt Die Zuſtimmung aller bei der letzteren berückſichtigten
Konkursgläubiger iſt beizubringen Jnwieweit es der Zuſtimmung
oder der Sicherſtellung von Gläubigern bedarf deren Forderungen
St e weſtellt ſind entſcheidet das Konkursgericht nach freiem

rmeſſen
8 106 Der Vorſtand iſt verpflichtet den Konkursverwalter bei

den dieſem in 8 95 Abſatz 1 s 98 Abſatz 1 88 102 103 zu
gewieſenen Obliegenheiten zu unterſtützen Die in dieſem Abſchnitt
hinſichtlich des Vorſtandes getroffenen Beſtimmungen gelten auch
hinſichtlich der Liquidatoren

Achter Abſchnitt
Beſondere Beſtimmungen

J Für Genoſſenſchaften mit unbeſchränkter Haftpflicht
8 107 Bei Genoſſenſchaften mit unbeſchränkter Haftpflicht

darf ein Genoſſe nicht auf mehr als einen Geſchäftsantheil be
theiligt ſein

8 108 Die Beitrittserklärungen 15 müſſen die ausdrückliche
Bemerkung enthalten daß die einzelnen Genoſſen für die Ver
bindlichkeiten der Genofſenſchaft nach Maßgabe des Geſetzes mit
ihrem ganzen Vermögen haften

8 109 Sobald ſich bei der Geſchäftsführung ergiebt daß das
Vermögen der Genoſſenſchaft einſchließlich des Reſervefonds und
der Geſchäftsguthaben zur Deckung der Schulden nicht ausreicht
hat der Vorſtand die Generalverſammlung zur Beſchlußfaſſung
ob die Genoſſenſchaft aufgelöſt werden ſoll zu berufen Für den
Fall daß die Auflöſung beſchloſſen wird iſt zugleich die im 8 93
vorgeſehene Beſchlußfaſſung herbeizuführen

8 110 Jm Falle des Kounkursverfahrens ſind neben der Ge
noſfenſchaft die einzelnen Genoſſen ſolidariſch und mit ihrem
ganzen Vermögen den Konkursglänbigern für den Ausfall ver
haftet welche dieſe an ihren bei der Schlußvertheilung berück
ſichtigten Forderungen bei derſelben erleiden Nach Ablauf von
zwei Monaten ſeit dem Tage an welchem die für vollſtreckbar
erklärte Nachſchußberechnung auf der Gerichtsſchreiberei nieder

Neunter Abſchnitt
Strafbeſtimmungen

s 124 Mitglieder des Vorſtandes und des Aufſichtsraths und
Liquidatoren werden wenn ſie abſichtlich zum Nachtheile der
Genoſſenſchaft handeln mit Gefängniß und Geldſtrafe bis zu
ſechstauſend Mark beſtraft Zugleich kann auf Verluſt der bürger
lichen Ehrenxechte erkannt werden

s 125 Mitglieder des Vorſtandes und des Aufſichtsraths und
Liquidatoren werden mit Gefängniß bis zu einem Jahr und zu
gleich Geldſtrafe bis zu dreitanſend Mark beſtraft wenn ſie in
den von ihnen dem Gericht 8 10 zu machenden Anmeldungen
Anzeigen und Verſicherungen wiſſentlich falſche Angaben machen
oder in ihren Darſtellungen ihren Ueberſichten über den Ver
mögensſtand der Genoſſenſchaft über die Mitglieder und die
Haftſummen oder den in der Generalverſammlung gehaltenen
Vorträgen den Stand der Verhältniſſe der Genoſſenſchaft wiſſent
lich unwahr darſtellen Zugleich kann auf Verluſt der bürger
lichen Ehrenrechte erkannt werden Sind mildernde Umſtände
vorhanden ſo tritt ausſchließlich die Geldſtrafe ein

8 126 Mit Gefängniß bis zu drei Monaten und zugleich
Geldſtrafe bis zu ſechshundert Mark werden beſtraft 1 die Mit
glieder des Vorſtandes und des Aufſichtsraths und die Liquida
koren wenn länger als drei Monate die Genoſſenſchaft ohne Auf
ſichtsrath geblieben iſt oder in dem letzteren die zur Beſchluß
fähigkeit erforderliche Zahl von Mitgliedern gefehlt hat 2 die
Mitglieder des Vorſtandes wenn entgegen der Vorſchrift im s 109
die Berufung der Generalverſammlung unterlaſſen und die Mit
glieder des Vorſtandes oder die Liquidatoren wenn entgegen den
Vorſchriften in 88 89 106 120 der Antrag auf Eröffnung des
Konkursverfahrens unterlaſſen iſt Sind mildernde Umſtände vor
handen ſo iſt auf die Geldſtrafe ausſchließlich zu erkennen Die
Strafe tritt nicht gegen denjenigen ein welcher nachweiſt daß die
Unterlaſſung ohne ſein Verſchulden geſchehen iſt

8 127 Mitglieder des Vorſtandes werden mit Geldſtrafe bis
zu ſechshundert Mark beſtraft wenn ihre Handlungen auf anderegelegt iſt können die Gläubiger ſoweit ſie bisher nicht befriedigt

ſind die einzelnen Genoſſen in Anſpruch nehmen ohne daß den
letzteren die Einrede der Theilung zuſteht Feſtgeſtellte Forderungen
welche im Prüfungstermin von dem Vorſtand oder den Liquidatoren
nicht ausdrücklich beſtritten ſind können auch von den in Anſpruch
genommenen Genoſſen nicht beſtritten werden Das rechtskräftige
Urtheil welches in dem Prozeß über eine im Prüfungstermin von
dem Vorſtand oder den Liquidatoren beſtrittene Forderung für
oder gegen dieſelbe ergeht wirkt gegenüber allen Genoſſen
Jn Anſehung einer im Konkursverfahren ſtreitig gebliebenen
Forderung kann ſo lange dieſelbe nicht feſtgeſtellt iſt eine Ver
urtheilung der Genoſſen nicht erfolgen

s 111 Die Klage der Gläubiger gegen die einzelnen Genoſſen
verjährt ſofern nicht nach Beſchaffenheit der Forderung eine
kürzere Verjährungsfriſt geſetzlich eintritt in zwei Jahren ſeit
Ablauf der im 8 110 Abſatz 2 beſtimmten Friſt Die Ver
jährung zugunſten eines Genoſſen wird nicht durch Rechts
handlungen unterbrochen welche gegen einen anderen Genoſſen
oder von demſelben vorgenommen werden Die Verjährung läuft
auch gegen Minderjährige und bevormundete Perſonen ſowie gegen
juriſtiſche Perſonen denen geſetzlich die Rechte der Minderjährigen
zuſtehen ohne Zulaſſung der Wiedereinſetzung in den vorigen
Stand jedoch mit Vorbehalt des Rückgriffs gegen die Vormünder

und Verwalter Ses 112 Soweit Genoſſen in Gemäßheit des 8 110 Konkurs
gläubiger befriedigen treten ſie in die Rechte der letzteren gegen
die Genoſſenſchaft ein

II Für Genofſenſchaften mit beſchränkler Haftpflicht

8 113 Bei Genoſſenſchaften mit beſchränkter Haftpflicht darf
die Haftſumme der einzelnen Genoſſen 2 nicht niedriger als
der Geſchäftsantheil ſein Die Haftſumme muß bei Errichtung
der Genoſſenſchaft durch das Statut beſtimmt werden Die Be
ſtimmung iſt in die Veröffentlichung deſſelben aufzunehmen Eine
Erhöhung der Hauptſumme kann von der Generalverſammlung
nur mit einer Mehrheit von drei Viertheilen der erſchienenen
Genoſſen beſchloſſen werden Das Statut kann außer dieſer
Mehrheit noch andere Erforderniſſe aufſtellen Eine Herabſetzung
der Haftſumme kann nur unter Beobachtung der Beſtimmungen
erfolgen welche für die Vertheilung des Genoſſenſchaſts
vermögens im Falle der Auflöſung maßgebend ſind 8 77

Abſatz 2 8 85 S8 114 Durch das Statut kann die Betheiligung des Genoſſen
auf mehrere Geſchäftsantheile unter Feſtſeung der höchſten Zahl
derſelben geſtattet werden Die Beſtimmung iſt in die Ver
öffentlichung des Statuts aufzunehmen

8 115 Die Haftung eines Genoſſen welcher auf mehr als einen
Geſchäftsantheil betheiligt iſt erhöht ſich auf das der Zahl der
Geſchäftsantheile entſprechende Vielfache der Haftſumme

8 116 Bevor der r Geſchäftsantheil erreicht iſt darf die
Betheiligung des Genoſſen auf einen zweiten Geſchäftsantheil
ſeitens der Genoſſenſchaft nicht zugelaſſen werden Das Gleiche
gilt von der Zulaſſung zu jedem weiteren Geſchäftsantheile8 117 Ein Genoſſe welcher auf einen weiteren Geſchäfts

antheil bre ſein will hat darüber eine von ihm zu unter
zeichnende unbedingte Erklärung abzugeben Die Erklärung iſt
von dem Vorſtande nach der Zulaſſung des Genoſſen zu dem
weiteren Geſchäftsantheile behufs Eintragung des letzteren in die
Liſte der Genoſſen dem Gericht 10 einzureichen Zugleich hat
der Vorſtand ſchriftlich zu verſichern daß die übrigen Geſchäfts
antheile des Genoſſen erreicht ſeien Die Betheiligung auf den
weiteren Geſchäftsantheil tritt mit der in Gemäßheit der vor

rn Abſätze erfolgten Eintragung in Kraft Jm übrigen
ommen die Vorſchriften des 15 zur entſprechenden Anwendung

8 118 Eine Uebertragung des Geſchäftsguthabens findet in dem
Falle des S 114 an einen anderen Genoſſen nur ſtatt ſofern
deſſen bisheriges Guthaben mit dem ihm zuzuſchreibenden Be
trage die der höchſten Zahl dex Geſchäftsantheile entſprechende
Geſammtſumme nicht r in d u iſt die im S 70 vor

orſtan

als die im 81 erwähnten geſchäftlichen Zwecke gerichtet ſind oder
wenn ſie in der Generalverſammlung die Erörterung von Anträgen
geſtatten oder nicht hindern welche auf öffentliche Angelegenheiten
gerichtet ſind deren Erörterung unter die Geſetze über das Ver
ſammlungs und Vereinsrecht fällt es 128 Mitglieder des Vorſtandes werden mit Geldſtrafe bis
zu einhundertundfünfzig Mark beſtraft wenn ſie entgegen den
Vorſchriften im 8 72 Abſatz 2 unterlaſſen die Anzeige von dem
Tode eines Genoſſen einzureichen

s 129 Wer ſich beſondere Vortheile dafür hat gewähren oder
verſprechen laſſen daß er bei einer Abſtimmung in der General
verſammlung in einem gewiſſen Sinne ſtimme wird mit Geld
ſtrafe bis zu dreitauſend Mark oder mit Gefängniß bis zu einem
Jahre beſtraft

Zehnter Abſchnitt
Schluß und Uebergangsbeſtimmungen

8 130 Jn bürgerlichen Rechtsſtreitigkeiten in welchen durch
Klage oder Widerklage ein Anſpruch auf Grund der Beſtimmungen
dieſes Geſetzes geltend gemacht iſt wird die Verhandlung und
Entſcheidung letzter Jnſtanz im Sinne des S 8 des Einführungs
geſetzes zum Gerichtsverfaſſungsgeſetze dem Reichsgericht zu
gewieſen

s 131 Die Vorſchriften in Artikel 12 bis 14 des Handels
geſetzbuches finden auf das Genoſſenſchaftsregiſter Anwendung
Die Eintragungen a durch den Deutſchen Reichsanzeiger bekannt
zu machen die anderen Blätter hat das Gericht zu bdeſtimmen
für kleinere Genoſſenſchaften genügt ein anderes Blatt

s 132 Die Anmeldungen zum Genoſſenſchaftsregiſter ſind
durch ſämmtliche Mitglieder des Vorſtandes oder ſämmtliche
Liquidatoren perſönlich zu bewirken oder in beglaubigter Form
einzureichen Die in 88 16 27 8 30 Abſatz 2 8 47 Abſatz 4
s 58 Abſatz 2 8 79 880 Abſatz 2 vorgeſchriebenen Anmeldungen
und Einrichtungen müſſen auch zu dem Genoſſenſchaftsregiſter
einer jeden Zweigniederlaſſung erfolgen Für den Eintritt der im
8 13 s 16 Abſatz 4 8828 81 vorgeſehenen Wirkungen entſcheidet
ß Eintragung in das Genoſſenſchaftsregiſter der Haupt Nieder
aſſung
s 133 Von der Eintragung eines beitretenden Genoſſen der

Eintragung oder Vormerkung des Austritts der Ausſchließung
oder des Todes von Genoſſen ſowie von der Eintragung weiterer
Geſchäftsantheile in die Liſte der n hat das Gericht 8 10
dem Gericht einer jeden Zweigniederlaſſung zur Berichtigung der
dort geführten Liſte Mittheilung zu machen Jngleichen iſt die
Eintragung der Auflöſung einer Genoſſenſchaft ſowie der Ex
öffnung des Konkursverfahrens zu dem Genoſſenſchaftsregiſter
einer jeden Zweigniederlaſſung mitzutheilen

8 134 Gegen die Entſcheidung über Anträge auf Eintragung
in das Genoſſenſchaftsregiſter oder die Liſte der Genoſſen oder
auf Vormerkung in der letzteren finden die Rechtsmittel ſtatt

ne Wochng ſcheidung über Eintragungen in das Handels
regiſter zuläſſig ſindS 135 Gebthren für die Verhandlung und Entſcheidung erſter
Jnſtanz über die in vorſtehendem Paragraphen bezeichneten An
träge ſowie für die Eintragungen und Vormerkungen werden
nicht erhoben Die Erhebung von Auslagen findet nach 8 79 80
und 80 b des e ltengetee ſtatt

s 136 Die Mitglieder des Vorſtandes ſind von dem Gericht
10 zur Befolgung der im 14 8 16 Abſatz 3 58 27 29 S 56Abſatz 8 s 58 und dem zweiten Abſatz in 88 73 74 enthaltenen

Vorſchriften durch Ordnungsſtrafen im Betrage von 20 bis 600 M
anzuhalten Jn gleicher Weiſe ſind die Mitglieder des Vor
ſtandes und die Liquidatoren zur Befolgung der im S 30 Abſatz 2
8 44 8 45 Abſatz 2 8 47 Abſatz 3 und 4 8 79 8 80 Abſatz 2
dingt Abſatz 1 8 132 Abſatz 2 enthaltenen Vorſchriften anzuhaltenückſichtlich des Verfahrens ſind die Vorſchriften Mahgebend

welche zur Erzwingung der im Handelsgeſetbuch angeordneten
Anmeldungen zum Handelsregiſter gelten

s 137 Das Geſetz betreffend die privatrechtliche Stellung dere e gerbleibt es bei den Beſtimmungen im S 117
es zu richten Jm übrigen

Erwerbs und Wirthſchaftsgenoſſenſchaſten vom 4 Juli 1868
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BundesGeſetzblatt Seite 415 mit der Deklaration vom 19 Mai
ichs blatt S 101 ſowie die Vorſchriften in S8 195z r Seringertrung und im S 3 Abſatz 4 des Ein

ührungsgeſetzes zu derſelben werden aufgehoben Unberührter die Vorſchrift im 96 des letzteren Geſetzes Wo in anderen

Geſetzen auf die Beſtimmungen des Geſetzes vom 4 Juli 1868
Bezug genommen ſſt treten an deren Stelle die entſprechenden
Beſtimmungen des gegenwärtigen Geſetzes

s 138 Auf die in Gemäßheit des Geſetzes vom 4 Juli 1868
eingetragenen Genoſſenſchaften findet das gegenwärtige Geſetz mit
den in den nachfolgenden Paragraphen enthaltenen Maßgaben
Rnwenngs 139 Zur Anmeldung des von der Genoſſenſchaft nach 8 3
anzunehmenden Zuſatzes zur Firma iſt der Vorſtand von dem
Gericht 58 10 14 durch Ordnungsſtrafen anzuhalten
s 140 So lange in dem Statut einer Genoſſenſchaft die im
7 Nr 4 vorgefehene Beſtimmung über die Bildung eines

teſervefonds nicht getroffen iſt hat die Genoſſenſchaft von dem
nach Jnkrafttreten des Geſetzes beginnenden Geſchäftsjahre an zur
i d T rweonde mindeſtens den zehnten Theil des
jährlichen Reingewinns zu verwenden

5 141 Eine Genoſſenſchaft deren Statut die Ausdehnung des
Geſchäftsbetriebs durch Gewährung von Darlehen an Perſonen

eſtattet welche nicht Mitglieder der Genoſſenſchaft ſind unter
iegt dem Verbot des F 8 Abſatz 2 nach Ablauf von zwei Jahren

ſeit dem Jnkrafttreten des Geſetzes
s 142 Auf den Vorſtand findet die Beſtimmung im S 23 Ab

aßz 2 über die Mindeſtzahl der Mitglieder nach Ablauf von ſechs
Nonaten ſeit dem Jnkrafttreten des Geſetzes Anwendung Das

r gilt von der Beſtimmung im 8 78 Abſatz 2 über die Zahl
er Liquidatoreni Die Beſtimmung des S 63 über die Ausſchließung von

Genoſſen wegen der Mitgliedſchaft in einer gleichartigen Genoſſen
chaft findet ſoweit der Beitritt zu dieſer vor dem Jnkrafttreten
es Geſetzes erfolgt iſt keine Anwendung
s 144 Auf eine Genoſſenſchaft welche bei dem Jnkrafttreten

des Geſetzes weniger als ſieben Mitglieder hat findet der S 75
ſo puge keine Anwendung als nicht dieſe Mitgliederzahl erreicht
wird

s 145 Die Haftpflicht der Genoſſen beſtimmt ſich nach den
Vorſchriften in 58 52 65 des Geſetzes vom 4 Juli 1868 und im
s 197 der Konkursordnung ſofern vor dem Jnkrafttreten des

Geſetzes der Vertheilungsplan zur Erklärung der
zollſtreckbarkeit eingereicht oder ohne Einreichung eines ſolchen

das Konkursverfahren aufgehoben war
s 146 Außer den Fällen des vorhergehenden Paragraphen

kommen rückſichtlich der Haſtpflicht der Genoſſen welche vor dem
Tage des Jnkrafttretens des Geſetzes aus der Geuoſſenſchaft aus

eſchieden und noch nicht durch Verjährung der Klage befreit
ind die Vorſchriften des gegenwärtigen Geſetzes mit der Maß

gabe zur Anwendung daß mit dem bezeichneten Tage die drei
ährige Friſt des 5 71 beginnt und daß die im 8 72 Abſatz 3 beMamtte Ausdehnung der Haftpflicht nicht eintritt

s 147 Die Beſtimmung im S 107 findet nicht Anwendung
inſoweit beim Jnkrafttreten des Geſetzes ein Genoſſe auf mehr
als einen Geſchäftsantheil betheiligt iſt

s 148 Der Vorſtand hat dem Gericht S 10 binnen einem
Monat nach dem Tage des Jnkrafttretens des Geſetzes anzuzeigen
welche Perſonen außer den in der gerichtlichen Mitgliederliſte
S8 4 25 Abſ 2 des Geſetzes vom 4 Juli 1868 aufgeführten

bis zu dem bezeichneten Tage Mitglieder der Genoſſenſchaft ge
worden ſind und welche von den in der Liſte aufgeführten Per
ſonen an dieſem Tage der Genoſſenſchaft nicht angehört haben
Zugleich ſind die Mitglieder welche nach dem Jnkrafttreten des
Beſetzes infolge vorher geſchehener Aufkündigung oder Ausſchließung
zusſcheiden und der Tag ihres Ausſcheidens zu bezeichnen Zur
Befolgung dieſer Vorſchriften iſt der Vorſtand durch Ordnuugs
ſtrafen in Gemäßheit des s 136 anzuhalten

S 149 Das Gericht hat die Liſte nach den in vorſtehendem
Paragraphen bezeichneten Angaben zu berichtigen Es hat mittels
öffentlicher Bekanntmachung eine allgemeine Aufforderung zu er
laſfen inhalts deren die in der Liſte aufgeführten Perſonen
welche behaupten daß ſie am Tage des Jnkraftkretens des Ge
ſetzes nicht Mitglieder der Genoſſenſchaft geweſen ſind oder daß
ihr Ausſcheiden nicht richtig in die Liſte eingetragen iſt ſowie die
in derſelben nicht aufgeführten Perſonen welche behaupten daß
ſie an dem bezeichneten Tage Mitglieder der Genoſſenſchaft ge
weſen ſind ihren Widerſpruch gegen die Liſte bis zum Ablauf
einer Ausſchlußfriſt von einem Monat ſchriftlich oder zum Pro
tokoll des Gerichtsſchreibers zu erklären hab n

150 Die Bekanntmachung erfolgt durch einmalige Einrückung
in die für die Bekanntmachungen der Genoſſenſchaft beſtimmten
Blätter Die Koſten der Bekanntmachungen werden von der Ge
noſſenſchaft getragen

s 151 Die Ausſchlußfriſt beginnt mit dem Tage an welchem
das letzte der die Bekanntmachung enthaltenden Blätter er
ſchienen iſt

s 152 Nach Ablauf der Ausſchlußfriſt iſt für die Mitglied
chaft am Tage des Jnkrafttretens des Geſetzes und für das Aus
cheiden infolge vorher geſchehener Aufkündigung oder Ausſchließung

148 Abſ 2 der Jnhalt der Liſte maßgebend Einwendungen
egen die Liſte bleiben den im 8 149 Abſatz 2 bezeichneten Per
onen vorbehalten ſofern ſie in Gemäßheit deſſelben den Wider

ſpruch erklärt haben oder hieran ohne ihr Verſchulden verhindert
waren und binnen einem Monat nach Beſeitigung des Hinder
niſſes den Widerſpruch ſchriftlich oder zum Protokolle des Gerichts
ſchreibers erklärt haben Auf dieſe Rechtsfolgen iſt in der im
8 149 vorgeſchriebenen Bekanntmachung hinzuweiſen

s 153 Das Gericht hat die in Gemäßheit des S 149 Abſatz 2
und s 152 Abſatz 2 erklärten Widerſprüche in der Liſte zu ver
merken und dem Vorſtande der Genoſſenſchaft zur Erklärung
mitzutheilen Soweit der Vorſtand die Widerſprüche in be
glaubigter Form als begründet anerkennt oder zur Anerkennung
rechtskräftig verurtheilt wird iſt die Liſte zu berichtigen Wird
das Anerkenntniß oder Urtheil oder eine die vorläuſige Aufrecht
erhaltung des Widerſpruchs anordnende einſtweilige Verfügung
des Prozeßgerichts nicht binnen zwei Jahren ſeit Eintragung des
Widerſpruchs dem Gericht 10 eingereicht ſo iſt derſelbe als
nicht erfolgt anzuſehen und von Amts wegen zu löſchen

s 154 Das Gericht hat von den zufolge 8 149 Abſatz 1 s 153
vorgenommenen Eintragungen dem Gericht einer jeden Zweig
niederlaffung zur Berichtigung der dort geführten Liſte Mit
re zu machen Auf die Eintragungen ſinden die Vor
Khriften in s 134 155 entſprechende Anwendung

s 155 Die zur An rn der Vorſchriften über dasZenoſſenſchaftsregiſter und die Anmeldungen zu demſelben er
forderlichen Beſtimmungen werden von dem Bundesrath erlaſſen
Welche Behörden in jedem Bundesſtaat unter der Bezeichnung
Staatsbehörde 5 44 und höhere Verwaltungsbehörde 76 zu
verſtehen ſind wird von der Centralbehörde des Bundesſtaates
Hekannt gemacht

Urkundlich c
Gegeben c

u S
Deutſcher Reichstag
Bericht der Saale Zeitung

4 Seſſion 7 Legislaturperiode
46 Sitzung vom 25 Februar

Das Haus und die Tribünen ſind ſehr ſchwach beſetzt
Am Tiſche des Bundesraths Staatsſekretär des Innern

2 Boetticher Direktor im Reichspoſtamt D Fiſcher
Direktor im Reichsſchatzamt Aſchenhorn Generalmajor
b XRylander Baiern Oberſt v Spitz Major v Schlieben

Se n dPräſtdent v We Vi ße edellPie e die Swunz um 1 Uhr

die eingegangenen Urlaubsgeſuche be
Unſere Sihungen werden möglicherweiſe

Es ſind in dieſer Zeit noch wichtige
Jm Anſchluß an

merkt der Präſident
nur noch kurze Zeit dauern
Geſchäfte zu erledigen
dann bewilligen bezw

kann deshalb Urlaubsgeſuche nurJ Hauſe die Bewilligung derfelben
beſonders zwingende Gründe vorliegennun ganzle s würde ich der Regel nach die Theilnahme an anderen

parlamentariſchen Verſammlungen z B den ProvinzialLaud
tagen nicht anſehen können Sehr richtig

as Haus tritt in die Tagesordnung ein t
Der Meiſtbegünſtigungs Vertrag mit Paraguay

wird in dritter e debattelos augenommenDie dritte Berathung des Geſetzentwurfs betreffend den Erlaß
der Wittwen und Waiſengeldbeiträge von An
gehörigen der Reichs Civilverwaltung des Reich s
heeres und der Kaiſerlichen Marine wird bei s 3 des
Artikels U fortgeſetzt Derſelbe enthält die Beſtimmungen zum
Schutz der Reichs und der Landesanſtalten gegen neue Ver
pflichtungen zugunſten von Hinterbliebenen die der reichsgeſetz
lichen Fürſorge theilhaftig werden

Die Kommiſſion beantragt für den g 3 folgende Faſſung
Mitgliedern einer der im 8 22 des Geſetzes vom 20 April

1881 und im t 25 des Geſetzes vom 17 Juni 1887 bezeichneten
Landesanſtalten welche gemäß S 1 den Verzicht widerrufen und
gleichzeitig aus der Landesanſtalt ausſcheiden ſind die au die
letztere ſeit der Verzichtleiſtung entrichteten Beiträge auf die
nach s 2 zu machenden Nachzahlungen anzurechnen
Staatsminiſter des Jnnern v Boetticher M Jch bin

nicht in der Lage für die verbündeten Regierungen in Ausſicht
zu ſtellen daß ſie den Beſchluß Jhrer Kommiſſion wenn er
vom Hauſe acceptirt wird beitreten werden Jch muß viel
mehr die volle freie Entſchließung der verbündeten Regierungen
in dieſer Beziehung vorbehalten Dagegen glaube ich was die
Stimme der königl preußiſchen Regierung anlangt ein Entgegen
kommen dieſem Antrag gegenüber in Ausſicht ſtellen zu können
Bravo Ich zweifle zwar nicht daß ein Theil der Gründe

die die Kommiſſion bewogen haben ihre Zuſtimmung zu geben
von der königl preußiſchen Regierung als durchſchlagend angeſehen
wird Darauf kommt es aber wohl nicht an Was die Gemein

wird man nicht ſo weit gehen können daß man eine abſolute
Gemeinſchaftlichkeit annimmt wenngleich alle Einnahmen und
Ausgaben im Reich auch auf Einnahmen und Ausgaben der
Einzelſtaaten reflektiren Die preußiſche Regierung wird davon
durchdrungen ſein daß es in der Billigkeit liagt gegenüber allen
denjenigen Beamten die nicht leichtfertigerweiſe ſondern bona fide
den betreffenden Verzicht ausgeſprochen haben ein Entgegen
kommen zu beweiſen und die Laſten zu erleichtern Meine
perſönliche Ueberzeugung geht dahin daß wenn der Reichstag
ſich dem Antrag der Kommiſſion anſchließt die Annahme des
Geſetzes auch beim Bundesrath gefördert werden wird Bravol

Abg v Bernuth nl drückt ſeine lebhafte Freude aus über
die Erklärung der Regierung Es iſt dadurch eine große Sorge
von uns genommen Lebhafter Beifall

Hierauf wird 8 3 in der von der Kommiſſion be
antragten Faſſung angenommen ebenſo debattelos der
Reſt der Vorlage und ſomit der ganze Geſetzentwurf

Eine Petition ſämmtlicher Kokosteppich und Kokosmatten
Fabrikanten an den Reichstag

ſie in ihrem guten Rechte zu ſchützen und die Reichsregierung
nochmals zur Zurückerſtattung des gezahlten Zolles auf
zufordern ſowie dieſelbe zu veranlaſſen die Zollkontrolle für
die Kokosteppichfabriken wieder aufzuheben,

wird nach dem Antrage der Kommiſſion

dem Herrn Reichskanzler zur Berückſichtigung zu
überweiſen inſoweit den Petenten durch die Zollauflage ein
nachweisbarer Schaden entſtanden iſt inſoweit Aufhebung der

ntrolte begehrt wird zur Tagesordnung überzutreten
erledigt

Eine Petition welche der Leipziger Bezirksverein und der
Thüringer Brauerverein Zweigverein vom Allgemeinen Deutſchen

Grundſätze für Fixation der Brauſteuer die Beſtimmung auf
genommen haben will daß den mit Nachſteuerpflicht Fixirten diezu hoch berechneten fixirten Steuerbeträge Zurickbezahlt werden

wird dem Antrage der Petitionskommiſſion gemäß dem Herrn
Reichskanzler zur Erwägung überwiefen

Jn Bezug auf eine Petition des Rechtsanwalts D Hirſch zu
Ulm wegen Ergänzung des 8 563 der Reichs Straf
prozeßordnung beantragt die Kommiſſion dieſelbe dem Herrn
Reichskanzler zur Berückſichtigung bei der demnächſti
gen allgemeinen Reviſion der Reichs Strafprozeß
ordnung zu überweiſen

Das Haus ſtimmt nachdem Abg Temper nl dieſen Antrag
befürwortet hat ſeiner Kommiſſion zu

Von dem Centralvorſtande des Deutſchen Werkmeiſterverbandes
zu Düſſeldorf ſind dem Reichstage 249 gleichlautende und mit
zuſammen 10,000 Unterſchriften bedeckte Petitionen zugegangen
in denen übereinſtimmend beantragt wird

Der Reichstag wolle unter Erwägung des in den Aus
führungen der Petenten niedergelegten Materials dahin wirken
daß durch Einſchaltung eines beſonderen Paragraphen in die
Reichsgewerbeordnung feſtgeſtellt werde daß die für die
Handlungsgehilfen giltigen geſetzlichen Beſtimmungen des
Allgemeinen Deutſchen Handelsgeſetzbuches welche in

Rechtsverhältniſſe der in den Fabriken angeſtellten Werk
meiſter und ſonſtigen tech niſchen Betriebsbeamten
m Anwendung kommen möchten
Namens der Petitions Kommiſſion beantragt Abg Goldfus
Reichspartei

dem Herrn Reichskanzler die von dem Vorſtande des
Deutſchen Werkmeiſter Verbandes und Genoſſen überreichten
Petitionen zur Berückſichtigung dahin zu überweiſen
die in der Neichsgewerbeordnung bisher noch
nicht begrenzte rechtliche Stellung der Werk
meiſter durch Einſchaltung einer dahin gehenden
geſetzlichen Beſtimmung zu regeln

Abg Hitze Centr Die Kommiſſion hat ihren Beſchluß ein
ſtimmig gefaßt Der Werkmeiſter ſpielt in der Fabrik eine ſehr
einflußreiche Rolle der wohlwollendſte Arbeitgeber iſt ohn
mächtig wenn ſeine Werkmeiſter anders geſonnen ſind als er
Den Werkmeiſtern fällt auch die Aufgabe zu die Arbeiterjugend
heranzuziehen alſo immerhin eine verantwortliche Aufgabe Der
Deutſche Werkmeiſterverband will durch dieſe Petitionen nicht
blos ein gefetzliches Recht erſtreiten das er zu beanſpruchen hat
ſondern er erblickt in der Bewilligung deſſelben auch eine Hebung
des ſittlichen Pflichtbewußtſeins ſeiner Mitglieder Jch bitte
e dem Beſchluſſe der Kommiſſion Jhre Zuſtimmung nicht zu

erfagen
Abg Dr Webskhy nl Auch wir ſtimmen dem Antrage zu

die Uebelſtände in u auf die Kontrakte machen ſich in der
Praxis zwar nicht ſehr fühlbar denn ſchon jetzt beſteht der Ge
brauch der Maßregeln die die Petenten wünſchen es iſt daher
an der Zeit daß dieſer Gebrauch die geſetzliche Sanktion erhält
Schwierigkeiten werden allerdings entſtehen darüber wo der
Werkmeiſter anfängt ich glaube die Ertheilung einer Dis

ziplinarGewalt wird hier die Grenze bilden müſſen
Abg Goldſchmidt dfr Auch wir ſtimmen dem Antrage

u weil wir das Petitum
orderung anſehen

S rhelie r Be acht 9 et a re teterkmeiſter genau im Geſetze zu präziſirenDer Antrag der Kommiſſion wird angenomm en mr

ſchaftlichkeit der Einzelſtaaten und Reichs Finanzen anlangt ſo

die Petition inſoweit ſie Rückzahlung des Zolles verlangt ALACSA

Brauerbund an den Reichstag gerichtet haben und welche in die

Titel VI Artikel 57 bis 64 enthalten ſind bei Beurtheilung der

als eine berechtigte und dringende S

treffend die Löſchung von Firmen im HandMunckel re unſhuiſf
ilterVerurtheilter Schluß gegen Uhr

ZFahlungs GEiuſtellungen
z

ts S r sNamen Wohnort Ane Se z Se S M gertR A A Sparmann Eiſenwaarenhändler Ottenſen Altona 22 2 44 3 17 4
Ludwig Schärtl Ktm Augsburg Augsburg 21 2 133 223 223
Otto Baldauf Sattlermſtr Augsburg Augsburg 21 2 12 3 21 3 213
Fritz Caliebe Kfm Baldenburg Baldenburg 21 2 28 3 21 3 134
R Glaesmann Weinhdlr Berlin Berlin 22 2 21 4 3 855
Ph Koch Cigarrenholr i
Fa Fr Lochner u Co Berlin Berlin 222 15 4 63 125

E A Hennig Leinwhdirn Lurqwitz Dippoldisw 21 2 26 3 4 44
Aug Merkel Kſm Malſch Ettlingen 21 2 17 3 17 3 74M Baumgarten Uhrmacher Halberſtadt Halberſtadt 21 2 16 4 25 3 15
H J Knapp Bijonteriefabr Hanau danau 22 2 16 3 19 3 193
Guſtav Hertzog Gerbermſtr Hirſchberg Hirſchberg 202 19 4 27 3 27 4
Friedr Koch Kfm Lübeck Lübeck 20 2 4 17 3 144Jde u Co e war v 18 2 21 3 123 4i Th i ThO Korſt Cigarrenhdlr Schneeberg Schneeberg 21 2 115 3 123 3 1233

Wagreu und Prodntkenberichte
Zucker

Magdeburger Börſe
24 Febr 25 Febr

Granulated RKryſtallzucker I
Kryſtallzucker I 27 00 27 00Kornzucer 96
Kornz Rend 929
Rendement 882 22 50 23 10 22
do Rend 750 17 20 19 20 17,30 19 30

Tendenz am 25 Febr Beſſer

2380 24 10 33

24 Febr 25 Febrein Brodrafſinade S M
ein Brodraſfinade S sGem Rafſinade 27 75 28 50 27 75 28 50
Gem Melis I 27 00 27 25 27 00 27 25

Tendenz am 25 Febr Ruhig
Rohzucker J Prodnukt

Durchgehend k a B Hamburg
Febr 14 80 M Br März 14 75 14 65 M bez April 14 92 14 85 M

bez Mai 15 05 M bez 14 95 M Br 14 90 M Juni 15 0 M bez
Aug 15 30 M Br 15 20 M Okt Dez 13 01 bez u Br

Tendenz Ruhig
Die Aelteſten der Kanfmannfchaft

Hamburg 25 Febr Rübenrohzucker I Produkt Baſts 889, Nendement
frei an Bord Hamburg per März 14,65 per April 14,75 per Nov 12 75
per Dez 12,75 Feſt

Hamburg 25 Febr Nachmittagsbericht Rübenrohzucer I Produkt
Baſis 882 Rendement an Bord frei Hamburg per März 14 50 per April 14,60
per Nov 12 70 Dez 12 70 Ruhig

Paris 25 Febr Telegr Rohzucker 880 feſt loco 37 50 à 38 09
Weißer Zucker behauptet Nr 3 per 100 per Fehr 41 10 per März 41,25
per März Jnni 41 75 pr Mai Aug 42,25

Antwerpen 24 Febr Rübenzucker Sofort 35 75 Fres per März
35 75 35 Fres April Juni 36 50 Fres Okt Dez 30,75 31 Frances

London 25 Febr Telegr 96 Javazucker 15 feſt RübenRoh
zucker 145/ feſt Centrifugal Cuba 157,

New York 25 Febr Telegr Zucker Fair refining Muscovados 412
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Tinziger Apparat durch welchen
die Correspondenz in wenigen Se

e

h
S Kunden nach Datum und Alphabet S

e geordnet und aufbewahrt wird SS Briefe übersichtlich in Buchform z
r 5 gebunden und doch frei zum augen

Z blicklichen Herausnehmene e S S S S 5 V J v cr Bau Sees 3 e S u Ate R j u J II T C atalog 0 S

S
e a

S

t r 2 e 3 vS mit hunderten Zeugnissen wie nachstehendes gratis u franco

S Deutsche Bank Berlin WWNVas die von uns angeschafften Registrator Apparate be
S trifft so halten wir dieselben für praktisch und zur schnelleren
S Anffinädung eines Sehriftstückes in einem Institute mit aus

gedehnter Correspondenz sehr geeignet 12 Apparate S

c z v re F J S S 2 e Se W e S ErS B flüeferanf S d Könige vdtslien 2hror Hoheit der Herzogin zu Anhait Bernburg S
e

i uiALEN NEWV VORK ROCHEST R CHIOAGCO
t Lonvon TARiS Wi U

e e e e eC F SOENNECRKEN s G
BRIEFORDNER

übertrefften al andern Registratoren und Kosten nur M 1,25 U A
benutzen Cark Fracenkel Berlin 100 H Petersen Co
Hamburg 73 Berth Siegiesmunddä Leipzig Berlin Frankfurt 92
Gebr Stollwerekk Köln 62

In jeder Schreibwarenbandl vorrätig Ausführl Preislisto kostenfrei
Berlin F SO0OBEMMN Es VERIAGi Bonn Leiprig

Kemmoerich s WoSchwache u Genesendo Von Aerzten verordnet

2 e a 9Locefund Diätetische Mittel
Loeflunds echtes MalzExtrakt iſt bei Huſten HeiſerkeitKatarrh Aſthma Bruſt und Halsleiden ſeit a S hren deitet

ebenſo ſind Loeflunds MalzExtrakt Bonbons als Huſten
bonbons ſehr beliebt Das MalzExtrakt mit Eiſen wird bei
Bleichſucht und Blutarmuth das mit Kalk bei engl Krankheit
das MalzExtrakt mit Leberthran für ſchwächliche Kinder
empfohlen die es gerne nehmen Jn allen Apotheken wobei
ausdrücklich zu verlangen von Ed Loeflund in Stuttgart

Nur wahres Heil bent die Natur Welch tiefe Wahrheit
birgt dieſer Spruch Für jede der mannigfachen Krankheiten die
uns befallen hat die gütige Natur ihre Gegenmittel und biet
uns dieſelben in ihren unermeßlich werthvollen Mineralheilwaſſern
Eine ſolche Schatzgtelle von Heilkräften iſt u a auch das S

oden Durch glückliche Zuſammenſetzung der beſtbewährteſtenWaſſer dieſes Bades iſt es gelungen Paſtillen herzuſtellen die

von intenſiver Heilkraft ſind und das vorzüglichſte Naturheilmitt
bilden für erkrankte Lungen für Hals und Bruſtleiden
Katarrhe des Kehlkopfs der Verdanungsorgane und beiNächſte Sitzung Montag 1 Uhr Tagesordnung AntGoldſchmidt Tdleihaltige Gegenſtände bgelſchüggeleß

Halle Druck und Verlag von Htto Hendel
die Schachtel à 85 Pfg zu haben

Kündi

per J

Mai

Mai
Juli

mitt

jeibsſtörungen Dieſe koſtbaren Paſtillen ſind in allen Apotheken

per S

Spi
bis

Spi

51 4
Spi

34 4

72
97,50
M no

T

ſchät

für 4
mieth
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